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1. Kontext der Befragung und methodisches Vorgehen 

Der vorliegende Studienbericht enthält die deskriptiven Ergebnisse einer quantitativen Befragung zur 

Verwaltungsorganisation der Jobcenter. Sie ist Bestandteil eines Dissertationsprojektes an der Ruhr-

Universität Bochum, welchem folgende Forschungsfrage zugrunde liegt: Welche Variationen zeigen sich 

in der Verwaltungsorganisation der Jobcenter und wie können Unterschiede erklärt werden? 

Die Befragung setzt sich aus drei Fragebögen zusammen, wobei jeweils ein Fragebogen der Erfassung 

der Verwaltungsorganisation in den beiden Bereichen beschäftigungsorientiertes Fallmanagement 

(bFM) und Arbeitgeberbetreuung (arbeitgeberorientierte Beratung und Vermittlung) dient und der dritte 

Fragebogen auf die Gesamtorganisation des jeweiligen Jobcenters abzielt. Sie liefert erste Erkennt-

nisse zur Beantwortung der Forschungsfrage und stellt die Grundlage für darauf aufbauende qualitative 

Interviews in ausgewählten Jobcentern dar, die zur besseren Interpretation der quantitativen Ergeb-

nisse beitragen und diese ergänzen sollen. 

Die freiwillige quantitative Befragung richtete sich ausschließlich an alle 301 gemeinsamen Einrichtun-

gen. Die Regionaldirektionen wurden insgesamt zwei Mal durch die Zentrale der Bundesagentur für 

Arbeit auf die Möglichkeit zur Teilnahme an der Befragung hingewiesen und gebeten diesen Hinweis an 

die Agenturen für Arbeit weiterzuleiten. Im ersten Erhebungszeitraum (Februar – April 2022) hatten 

lediglich 28 Jobcenter alle drei Fragebögen vollständig beantwortet, weshalb im November 2022 ein 

erneuter Hinweis an die Regionaldirektionen erfolgte. Im zweiten Erhebungszeitraum (November 2022 

– März 2023) konnte hierdurch sowie durch eine gezielte Ansprache von Jobcentern, die entsprechend 

gewisser Merkmale bis dahin unterrepräsentiert waren (Einwohnerzahl der Trägerkommune sowie Zu-

gehörigkeit zu SGB-II-Vergleichstypen oder Bundesland), die Zahl der Jobcenter, die alle drei Fragebö-

gen vollständig beantwortet haben, auf 81 gesteigert werden.  

Durchgeführt wurde die Befragung mit der Online-Umfragesoftware Unipark. In einzelnen Fällen er-

folgten Teilnahmen auch mittels PDF-Versionen der Fragebögen, die entweder per E-Mail oder in aus-

gedruckter Form postalisch durch die Teilnehmenden zurückgesandt wurden. 

Die Fragen und Antwortkategorien des Fragebogens wurden auf Basis einer Auswertung einschlägiger 

Fachliteratur, öffentlicher Dokumente und im Austausch mit Praktikerinnen und Praktikern entwickelt. 

Einige Items wurden in teils abgeänderter Form von anderen Befragungen übernommen. Die nachfol-

gende Tabelle gibt hierzu einen Überblick (zu den Quellen vgl. Literaturverzeichnis): 

Quelle Fragennummern 

IAW (2007) 5.1.4.; 6.1.2.; 6.2.9.; 6.3.2.; 6.4.1.; 6.4.2.; 6.4.3.; 6.5.1.; 6.5.2.; 6.5.3.; 7.1.2. 

Hesse (2009) 6.5.47.; 7.4.2. 
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2. Aufbau des Berichts und Hinweise zur Ergebnisdarstellung 

Der Studienbericht gliedert sich in die folgenden Abschnitte: Zunächst werden wesentliche Erkenntnisse 

knapp zusammengefasst (Abschn. 3). Anschließend erfolgt die Darstellung von Teilnahmequoten der Job-

center entlang verschiedener Merkmale (Abschn. 4). Daraufhin werden die Ergebnisse der drei Fragebö-

gen, beginnend mit der Gesamtorganisation (Abschn. 5), gefolgt von dem beschäftigungsorientierten Fall-

management (Abschn. 6) sowie der Arbeitgeberbetreuung (Abschn. 7), aufgezeigt. 

Ergebnisdarstellung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofern der Frage- bzw. Aussagetext kursiv dargestellt wird, handelt es sich um eine Auswertung, der entweder nicht Inhalte des 
Fragebogens (siehe z.B. Abschnitt 4) oder hingegen mehrere Fragen des Fragebogens in kombinierter Form zugrunde liegen. 

Fragen, bei denen nur eine Antwortmöglichkeit ausgewählt werden konnte (Einfachauswahl), werden als gestapelte Balkendia-
gramme dargestellt (s. dargestelltes Beispiel). Sollte eine Mehrfachnennung (Mehrfachauswahl) möglich gewesen sein, werden 
die Antwortmöglichkeiten untereinander dargestellt (siehe z.B. 5.2.1. auf S. 10 und 6.2.4. auf S. 14). 

5.1.2. Wird das in Ihrem Jobcenter praktizierte Fallmanagement auf alle zu aktivierenden er-
werbsfähigen Kunden (nur Ü25-Kunden) angewendet oder erhält lediglich ein Teil dieser 
Personen Fallmanagement? 

𝑛 =  82 
 

● generalisierter Fallmanagement-Ansatz ● spezialisierter Fallmanagement-Ansatz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abkürzung / Zeichen Bezeichnung Erläuterung 

𝑛 Anzahl der Fälle  
𝑁 Umfang der Grundgesamtheit  

�̅� Arithmetisches Mittel 
Summiert Messwerte auf und teilt die 
Summe durch die Anzahl der Messwerte 

�̃� Median 
Teilt die aufsteigende Rangreihe der 
Messwerte in zwei gleich große Hälften 
und ist robust gegen Ausreißer 

𝜎 Standardabweichung 
Durchschnittliche Abweichung vom Mit-
telwert (arithmetisches Mittel) 

𝑚𝑖𝑛 Niedrigster Wert  
𝑚𝑎𝑥 Höchster Wert  

 

Boxplots 
 
Ein Boxplot (auch Kastengrafik genannt) ist ein grafisches Werkzeug zur Darstellung von statistischen Verteilungen. Er besteht 
aus einer Box und zwei Linien, die als Whisker bezeichnet werden. Die Länge der Box repräsentiert den Interquartilsabstand (IQR), 
also den Bereich, in dem sich die mittleren 50 Prozent der Werte befinden. Die untere Kante der Box markiert die ersten 25 Prozent 
der Verteilung (erstes Quartil), während die obere Kante 75 Prozent der Verteilung (drittes Quartil) repräsentiert. Die Linien, die 
aus der Box hervorgehen, zeigen die Ausdehnung der Werte an. Werte, die das 1,5-fache des IQR überschreiten, werden als Aus-
reißer bezeichnet und als Punkte außerhalb der Whisker dargestellt. 
 

 
 
Im dargestellten Beispiel sind 25 Prozent der Werte kleiner oder gleich 5 % und 75 Prozent der Werte sind kleiner oder gleich 12 
%. Der Median liegt bei 8 % und es existieren vier Ausreißer (25 %, 30 %, 31 %, 60 %). 

 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18% 82%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Frage- 
nummer 

original 
Frage- bzw. 
Aussagetext 
aus Frage-
bogen 

Antwort- 
kategorien 
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3. Wesentliche Erkenntnisse 

► Der Rücklauf von gut 28 Prozent ist für eine freiwillige Organisationsbefragung als zufriedenstellend 

zu werten. Im Hinblick auf die Repräsentativität des Samples zeigt sich jedoch, dass gewisse Job-

center unter- bzw. überrepräsentiert sind. Auffällig sind besonders die hohen Teilnahmequoten 

sächsischer und nordrhein-westfälischer Jobcenter sowie von Jobcentern, deren kommunale Trä-

ger große kreisfreie Städte (über 400.000 Einwohner) sind. Demgegenüber fallen die Teilnahmequo-

ten von Jobcentern, deren Trägerkommunen kleinere kreisfreie Städte (unter 100.000 bzw. 100.000 

- 200.000 Einwohner) sind, wesentlich geringer aus. Insbesondere die Unterschiede hinsichtlich der 

Größenklassen der Trägerkommunen sind bei weiterführenden Analysen zu berücksichtigen, da v.a. 

die Größe einer Organisation aus theoretischer Perspektive als bedeutsamer Einflussfaktor auf die 

Ausgestaltung von Strukturen und Prozessen gilt. 

► Insgesamt zeigt die Befragung ein hohes Maß an Variationen in der Verwaltungsorganisation der 

betrachteten Jobcenter auf. Selbst innerhalb verschiedener Subgruppen (spezialisierter bzw. gene-

ralisierter Fallmanagement-Ansatz sowie Jobcenter mit und ohne gemeinsamen Arbeitgeber-Ser-

vice) sind unterschiedliche organisationale Lösungen vorzufinden. 

► Es zeigen sich jedoch auch Organisationsmerkmale, die einen hohen Verbreitungsgrad besitzen. So 

überwiegt die Anzahl der Jobcenter, die einen spezialisierten Fallmanagement-Ansatz aufweisen 

gegenüber jenen, die einen generalisierten Fallmanagement-Ansatz verfolgen (vgl. 6.1.2). Auch in 

der arbeitgeberorientierten Beratung und Vermittlung dominiert, sogar in deutlicherem Maße, ein 

Organisationsmodell: Der gemeinsame Arbeitgeber-Service zwischen Jobcenter und örtlicher 

Agentur für Arbeit ist in 85 Prozent der Fälle vorzufinden (vgl. 7.1.2). In beiden Aufgabenbereichen 

herrscht zudem meist eine Spezialisierung auf Ebene der Mitarbeitenden (vgl. 6.4.1 & 7.2.5). 

► Eine Herausforderung bei der Gestaltung der Fragebögen stellte das Antizipieren vielfältiger orga-

nisationaler Lösungen dar, was mit Blick auf die generierten Daten recht gut gelungen zu sein 

scheint. Zum einen ist partieller Antwortausfall (Item-Nonresponse) nur in begrenztem Umfang zu 

beobachten und tritt v.a. bei Items auf, bei denen eine Antwortkategorie wie „nein“ oder „nicht vor-

handen“ fehlt. Zum anderen deuten auch die Antworten in den Freitextfeldern meist nicht darauf 

hin, dass Items inadäquat gefasst bzw. formuliert wurden. Zu den wenigen Fällen, in denen die Fra-

gebögen die Realität nicht adäquat abgebildet haben, gehören beispielsweise zwei Jobcenter, die 

angeben, dass kein beschäftigungsorientiertes Fallmanagement bzw. keine Arbeitgeberbetreuung 

durchgeführt werden (vgl. 6.1.1 & 7.1.1). 

► Die in diesem Studienbericht dargestellten Daten zeigen ein breites Spektrum organisationaler Lö-

sungen auf. Ergänzend zu noch durchzuführenden multivariaten Analysen sind v.a. durch Interviews 

mit Expertinnen und Experten der Jobcenter Ursachen für das hohe Maß an Variationen zu eruieren.  
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4. Teilnahmequoten 

4.1. Anteil des Samples an allen gE insgesamt 

𝑛 =  85 [𝑁 = 301] 
 

● realisierte Stichprobe  

Anmerkung: Jedes Jobcenter, dass mindestens einen Fragebogen beantwortet hat, wird bei der Berechnung der Teilnahmequote berücksichtigt. 

 

4.2. Anteil der ausgefüllten Fragebögen je Jobcenter 

𝑛 =  85 [𝑁 = 301] 
 

● drei ● zwei ● einer 

 

4.3. Anteil des Samples an allen gE nach Regionaldirektionsbezirken 

𝑛 =  85 [𝑁 = 301]  

 

Baden-Württemberg [𝑁 = 33]  

Bayern [𝑁 = 83] 

Berlin/Brandenburg [𝑁 = 23] 

Hessen [𝑁 = 10] 

Niedersachen/Bremen [𝑁 = 31] 

Nord [𝑁 = 23]  

Nordrhein-Westfalen [𝑁 = 35] 

Rheinland-Pfalz/Saarland [𝑁 = 29] 

Sachsen [𝑁 = 8] 

Sachsen-Anhalt/Thüringen [𝑁 = 26] 

● realisierte Stichprobe  ● ● ● ● arithmetisches Mittel  

 

4.4. Anteil des Samples an allen gE nach SGB-II-Vergleichstypen 

𝑛 =  85  

 

I [𝑁 = 104] 

Ia [𝑁 = 15] 

Ib [𝑁 = 24] 

Ic [𝑁 = 29] 

Id [𝑁 = 22] 

Ie [𝑁 = 14] 

II [𝑁 = 97] 

IIa [𝑁 = 20] 

IIb [𝑁 = 21] 

IIc [𝑁 = 23] 

IId [𝑁 = 27] 

IIe [𝑁 = 6] 

III [𝑁 = 100] 

IIIa [𝑁 = 16] 

IIIb [𝑁 = 35] 

IIIc [𝑁 = 14] 

IIId [𝑁 = 20]  

IIIe [𝑁 = 15] 

● realisierte Stichprobe  ● ● ● ● arithmetisches Mittel  

 
 
 
 

28,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

95% 4% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18,2%

21,7%

34,8%

30,0%

22,6%

30,4%

48,6%

20,7%

75,0%

19,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

25,0%

33,3%

25,0%

20,7%

22,7%

28,6%

23,7%

30,0%

23,8%

17,4%

25,9%

16,7%

36,0%

25,0%

28,6%

57,1%

40,0%

40,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Überblick SGB-II-Vergleichstypen: 

Abkürzung: „eLb“: erwerbsfähige Leistungsberechtigte. 

Typ Überblicksartige Charakterisierung entnommen aus Dauth et al. (2013) 

Jobcenter mit unterdurchschnittlicher eLb-Quote 

Ia 
Landkreise überwiegend in Bayern mit kleinbetrieblich geprägten Arbeitsmärkten, niedrigem Anteil an Gering-
qualifizierten, hohen Wohnkosten und hohem Bevölkerungszuwachs. 

Ib 
Landkreise überwiegend in Bayern mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hoher Saisonalität, hoher Arbeits-
platzdichte und hohem Anteil an Kleinbetrieben. 

Ic 
Überwiegend Landkreise in Süddeutschland mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäftigungspo-
tenzial in einfachen Tätigkeiten und hohem Anteil Geringqualifizierter. 

Id 
Überwiegend Landkreise in Baden-Württemberg mit gewerblich geprägtem Arbeitsmarkt, hohem Beschäfti-
gungspotenzial in einfachen Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil. 

Ie 
Regionen abseits der Ballungsräume, oftmals an der früheren innerdeutschen Grenze, mit gewerblich geprägtem 
Arbeitsmarkt und hohem Anteil älterer eLb 

Jobcenter mit durchschnittlicher eLb-Quote 

IIa 
Überwiegend Landkreise mit einem ausgeprägten Industriesektor und Niedriglohnbereich bei gleichzeitig hohem 
Anteil Geringqualifizierter und unterdurchschnittlichen Wohnkosten. 

IIb 
Städte mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu anderen Städten, hohem Beschäftigungspotenzial in einfa-
chen Tätigkeiten, günstigen allgemeinen Arbeitsmarktbedingungen im Umland sowie hohen Wohnkosten und 
hohem Migrantenanteil. 

IIc 
Regionen schwerpunktmäßig in Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einem sehr ausgeprägten Niedrig-
lohnbereich und einem hohen Anteil an Kleinbetrieben. 

IId 
Überwiegend Landkreise mit Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen mit eher durchschnittlichen Rahmenbedin-
gungen und geringer saisonaler Dynamik. 

IIe 
Städte und (hoch-)verdichtete Landkreise mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu ähnlich verdichteten Räu-
men, sehr hohen Wohnkosten und sehr hohem Migrantenanteil sowie durch Großbetriebe gekennzeichneten Ar-
beitsmärkten mit gering ausgeprägtem Niedriglohnbereich. 

Jobcenter mit überdurchschnittlicher eLb-Quote 

IIIa 
Überwiegend Landkreise, meist im Einzugsbereich größerer Städte in den neuen Bundesländern, mit einem sehr 
hohen Anteil an erwerbstätigen SGB-II-Beziehern bei gleichzeitig geringem Beschäftigungspotenzial in einfachen 
Tätigkeiten. 

IIIb 
Überwiegend Städte bzw. verstädterte Regionen mit hohen Wohnkosten, Dienstleistungsarbeitsmärkten und ge-
ringer Arbeitsplatzdichte. 

IIIc 
Städte bzw. (hoch-)verdichtete Landkreise überwiegend im Agglomerationsraum Rhein-Ruhr mit sehr geringer 
Arbeitsplatzdichte, geringer saisonaler Dynamik bei gleichzeitig hohem Beschäftigungspotenzial in einfachen 
Tätigkeiten und hohem Migrantenanteil. 

IIId 
Überwiegend Landkreise in den neuen Bundesländern mit sehr geringem Beschäftigungspotenzial in einfachen 
Tätigkeiten bei gleichzeitig hoher saisonaler Dynamik und sehr hoher Tendenz zur Verfestigung des Langzeitleis-
tungsbezugs. 

IIIe 
Überwiegend Städte in den neuen Bundesländern mit geringem Beschäftigungspotenzial in einfachen Tätigkeiten 
und hohem Risiko zur Verfestigung des Langzeitleistungsbezugs. 

 

4.5. Anteil des Samples an allen Kommunen nach Kommunaltyp 

𝑛 =  82 

 

Landkreis [𝑁 = 201] 

Kreisfreie Stadt [𝑁 = 95] 

● realisierte Stichprobe  ● ● ● ● arithmetisches Mittel  
Anmerkung: n bezieht sich hier auf die Anzahl der Trägerkommunen der teilgenommenen Jobcenter.  

 

4.6. Anteil des Samples an allen Kommunen nach Größenklassen (Einwohnerzahl) 

𝑛 =  82  

 

Kreisfreie Städte [𝑁 = 95] 

über 400.000 [𝑁 = 12] 

200.000 - 400.000 [𝑁 = 21] 

100.000 - 200.000 [𝑁 = 25] 

unter 100.000 [𝑁 = 37] 

Landkreise [𝑁 = 201] 

über 250.000 [𝑁 = 40] 

150.000-250.000 [𝑁 = 52] 

unter 150.000 [𝑁 = 109] 

● realisierte Stichprobe  ● ● ● ● arithmetisches Mittel  

Anmerkung: n bezieht sich hier auf die Anzahl der Trägerkommunen der teilgenommenen Jobcenter.  

28,4%

26,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26,3%

75,0%

28,6%

16,0%

16,2%

28,4%

30,0%

28,8%

27,5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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5. Gesamtorganisation des Jobcenters 

5.1. Kontextdaten 

5.1.1. Wie hoch ist die Personalausstattung in Ihrem Jobcenter insgesamt? 
Bundesagentur für Arbeit – VZÄ 

𝑛 =  83 
�̅� = 185,7 
�̃� = 108 
𝜎 = 213,5 
𝑚𝑖𝑛 = 16 
𝑚𝑎𝑥 = 1108  
Bundesagentur für Arbeit – Anzahl der Personen 

𝑛 =  83 
�̅� = 204,5 
�̃� = 125 
𝜎 = 230,9 
𝑚𝑖𝑛 = 18 
𝑚𝑎𝑥 = 1210  
Kommune – VZÄ 

𝑛 =  81 
�̅� = 74,9 
�̃� = 40 
𝜎 = 96,3 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 487  
Kommune – Anzahl der Personen 

𝑛 =  81 
�̅� = 83,1 
�̃� = 45 
𝜎 = 106,2 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 539  

 

5.1.2. Wie viele Integrationsfachkräfte (Arbeitsvermittler/innen und Fallmanager/innen) sind insgesamt in Ihrem Jobcen-
ter beschäftigt? 
VZÄ 

𝑛 =  85 
�̅� = 84,3 
�̃� = 45 
𝜎 = 99,8 
𝑚𝑖𝑛 = 7 
𝑚𝑎𝑥 = 491  
Anzahl der Personen 

𝑛 =  84  
�̅� = 95,3 
�̃� = 51,5 
𝜎 = 110,3 
𝑚𝑖𝑛 = 7 
𝑚𝑎𝑥 = 544   

Anmerkung: Ausschluss von einem unplausiblen Wert bei „Anzahl der Personen“ (x=5412). 
 

5.1.3. Über wie viele Standorte verfügt Ihr Jobcenter (inkl. Hauptstandort/Verwaltung)? 
𝑛 =  83  
�̅� = 3,2 
�̃� = 3 
𝜎 = 2,9 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 21  

 

5.1.4. Wo ist Ihr Jobcenter (Hauptstandort) räumlich angesiedelt? 

𝑛 =  85 
 

● Räumliche Ansiedelung bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit 

● Räumliche Ansiedelung bei der kommuna-
len Verwaltung 

● Weder bei der zuständigen Agentur für Ar-
beit noch bei der kommunalen Verwaltung 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

0 100 200 300 400 500

0 100 200 300 400 500

0 100 200 300 400 500

0 100 200 300 400 500

0 5 10 15 20 25
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5.2. Strategische Ausrichtung 

5.2.1. Inwieweit orientiert sich die strategische Ausrichtung Ihres Jobcenters an folgenden Aspekten? 
𝑛 =  85 

 

Zielgruppen / problematischen Klientel und deren 
spezifischem Hilfebedarf 

Herausforderungen des lokalen Umfelds / regional 
vorliegenden Problemen 

übergeordneten, politisch prioritären Zielen / Indi-
katoren aus Zielvereinbarungen 

● Überhaupt nicht ● Zu einem geringen Teil ● Größtenteils ● Vollständig ● keine Angabe 

 

5.2.2. Bei der Arbeitsmarktintegration welcher Zielgruppen wurden in Ihrem Jobcenter in den vergangenen Jahren 
Schwerpunkte gesetzt? 
𝑛 =  85 

 

U25 

50+ 

Migranten im Allgemeinen 

Geflüchtete 

Wohnungslose 

Alleinerziehende 

Rehabilitanden 

psychisch kranke Personen 

● Nie ● Selten ● Gelegentlich ● Häufiger ● Sehr häufig ● keine Angabe 

5.3. Aufbau- und Ablauforganisation insgesamt 

5.3.1. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen im Hinblick auf die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und 
Prozesse) der Arbeit in Ihrem Jobcenter zu? 
𝑛 =  85 

 

Die Prozesse sind vollkommen standardisiert, d.h. es gibt detaillierte An-
weisungen/Vorschriften (schriftlich/mündlich) zu den verschiedenen 

Prozessabläufen in Ihrem Jobcenter. 

Die Prozesse sind hinsichtlich der Dokumentationsregeln vollkommen 
formalisiert, d.h. die verantwortlichen Mitarbeiter/innen sind dazu ange-

halten, die einzelnen Prozessschritte in Ihrem Jobcenter zu dokumentie-
ren (papiergebunden/digital). 

Die Prozesse sind hinsichtlich der Verfahrensregeln vollkommen forma-
lisiert, d.h. die Regeln/Vorschriften/Empfehlungen für die einzelnen Pro-

zessschritte in Ihrem Jobcenter sind niedergeschrieben (papiergebun-
den/digital). 

Die Mitarbeiter/innen verfügen über ein hohes Maß an Entscheidungs-
kompetenz, d.h. fachliche Entscheidungen werden in Ihrem Jobcenter 

i.d.R. durch die verantwortlichen Mitarbeiter/innen selbst und nicht 
durch Führungskräfte getroffen. 

● Stimme voll und ganz zu ● Stimme eher zu ● Stimme eher nicht zu ● Stimme überhaupt nicht zu ● keine Angabe 
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5.3.2. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
𝑛 =  85 

 

Mein Jobcenter verfügt über das nötige Maß an Wissen, das für eine 
fachlich fundierte Erfüllung aller Aufgaben eines Jobcenters notwendig 

ist. 

Innerhalb meines Jobcenters werden die fachlichen Diskussionen um die 
Ausgestaltung der verschiedenen Aufgaben eines Jobcenters verfolgt. 

Mein Jobcenter beteiligt sich an der fachlichen Diskussion / Weiterent-
wicklung der verschiedenen Aufgaben eines Jobcenters (z.B. durch Aus-
tausch mit anderen Jobcentern und/oder Stellen innerhalb der BA bzw. 

anderen Organisationen, Erarbeitung bzw. Beteiligung an der Erarbei-
tung von Konzepten, Initiierung von oder Teilnahme an Projekten oder 

Tagungen/Workshops, etc.). 

● Stimme voll und ganz zu ● Stimme eher zu ● Stimme eher nicht zu ● Stimme überhaupt nicht zu ● keine Angabe 

5.4. Einschätzungen zur Governance-Struktur 

5.4.1 Inwieweit nehmen die genannten Akteure i.d.R. Einfluss auf die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Pro-
zesse) Ihres Jobcenters bzw. inwieweit versuchen diese Akteure Einfluss zu nehmen? 
𝑛 =  85 

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Bundesagentur für Arbeit - Zentrale 

Regionaldirektion der BA 

Örtliche Agentur für Arbeit 

Bundesrechnungshof 

Zuständiges Landesministerium 

Kommunaler Träger 

Örtlicher Beirat 

● Kein Einfluss 

● Geringer Einfluss 
● Mittlerer Einfluss 

● Hoher Einfluss 
● Sehr hoher Einfluss 

● keine Angabe 
 

5.4.2. Inwieweit orientiert sich die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) Ihres Jobcenters an anderen 
Jobcentern? 
𝑛 =  85 

 

Benachbarte gE 

Benachbarte zkT 

gE im selben Cluster (Vergleichstyp) 

zkT im selben Cluster (Vergleichstyp) 

gE im selben Bundesland 

zkT im selben Bundesland 

Andere gE im Allgemeinen 

Andere zkT im Allgemeinen 

● Überhaupt nicht ● Zu einem geringen Teil ● Größtenteils ● Vollständig ● keine Angabe 
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5.4.3. Inwieweit werden i.d.R. Impulse für die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) Ihres Jobcenters 
von folgenden Akteuren eingebracht? 
𝑛 =  85 

 

Örtliche Agentur für Arbeit - durch Trägerver-
sammlung 

Kommunaler Träger - durch Trägerversammlung 

Geschäftsführer/in des Jobcenters 

Andere Führungskräfte (Bereichsleitung, Teamlei-
tung etc.) 

Arbeitgeberorientierte Mitarbeiter/innen 

● Nie ● Selten ● Gelegentlich ● Häufiger ● Sehr häufig ● keine Angabe 

5.5. Befragtenmerkmale 

5.5.1. Welche Position haben Sie in Ihrem Jobcenter inne? 

𝑛 =  85 
 

● Geschäftsführer/in ● stellv. Geschäftsführer/in ● Bereichsleitung ● Teamleitung ● stellv. Teamleitung ● Andere 

 

5.5.2. Bei welchem Träger sind Sie beschäftigt? 

𝑛 =  85 
 

● Bundesagentur für Arbeit ● Kommune 

 

5.5.3 Wie viele Jahre sind Sie ca. bei dem jetzigen Jobcenter beschäftigt? 

𝑛 =  85 
 

● unter 1 Jahr 

● 1 Jahr bis unter 2 Jahre 
● 2 Jahre bis unter 5 Jahre 

● 5 Jahre bis unter 10 Jahre 
● über 10 Jahre 

● keine Angabe 
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6. Beschäftigungsorientiertes Fallmanagement 

6.1. Grundsätzliche Ausrichtung des bFM 

6.1.1. Existenz eines beschäftigungsorientierten Fallmanagements im Jobcenter 

𝑛 =  83 
 

● Ja ● Nein 
 

6.1.2. Wird das in Ihrem Jobcenter praktizierte Fallmanagement auf alle zu aktivierenden erwerbsfähigen Kunden (nur 
Ü25-Kunden) angewendet oder erhält lediglich ein Teil dieser Personen Fallmanagement? 

𝑛 =  82 
 

● generalisierter Fallmanagement-Ansatz ● spezialisierter Fallmanagement-Ansatz 
 

Nur Jobcenter mit spezialisiertem Fallmanagement-Ansatz: 

6.1.3. Ungefähr wie viel Prozent der zu aktivierenden erwerbsfähigen Kunden (Ü25) erhielten zum 31.12.2021 Fallmanage-
ment?  

𝑛 =  66  
�̅� = 10,5 
�̃� = 8 
𝜎 = 8,8 
𝑚𝑖𝑛 = 2 
𝑚𝑎𝑥 = 60  

 

6.1.4. Werden im Fallmanagement Ihres Jobcenters auch Personen betreut, die aus den unterschiedlichsten Gründen der 
aktuellen Vermittlung nicht zur Verfügung stehen müssen oder können? 

𝑛 =  82  

 

Personen, die einer nicht existenzsichernden Er-
werbstätigkeit nachgehen 

Personen, die bis zu einer Dauer von sechs Mona-
ten arbeitsunfähig erkrankt sind 

Personen, die im Übergang zu Regel-Altersbezügen 
stehen 

Personen, die Angehörige pflegen 

Elternteile, die Kinder bis zu drei Jahren betreuen 

Kinder und noch schulpflichtige Jugendliche, wenn 
ein Elternteil im Fallmanagement betreut wird 

● Ja, Zielgruppe wird im allgemeinen Fallmanagement betreut  

● Ja, Zielgruppe wird in zielgruppenspezifischer Fallmanagement-Variante betreut     

● Nein, Zielgruppe wird nicht im Fallmanagement betreut  

● keine Angabe 

6.2. Zielgruppenspezifische Fallmanagement-Varianten 

6.2.1. Gibt es für bestimmte Zielgruppen eine spezifische Fallmanagement-Variante (z.B. U25, 50+, Migranten im Allge-
meinen, Geflüchtete, Wohnungslose, Alleinerziehende, Rehabilitanden, psychisch kranke Personen, etc.), die in gewissen 
Punkten vom allgemeinen Fallmanagement (Ü25) abweicht, z.B. durch bessere Betreuungsschlüssel oder besonders ge-
eignete Mitarbeiter/innen (z.B. in Bezug auf Fremdsprachenkenntnisse, Schulungen oder spezifische Kenntnisse der Ziel-
gruppe)? 

 

 

generalisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 15] 

spezialisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 67] 

Gesamt [𝑛 = 82] 

● Ja, es gibt (eine) zielgruppenspezifische Fallmanagement-Variante(n) ● Nein, es wird keine Unterscheidung nach Zielgruppen getroffen 
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6.2.2. Anzahl der zielgruppenspezifischen Fallmanagement-Varianten je Jobcenter 
 

 

generalisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 15] 

spezialisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 67] 

Gesamt [𝑛 = 82] 

● 1 ● 2 ● 3 ● 4 ● 5 

 

6.2.3. Häufigkeit der zielgruppenspezifischen Fallmanagement-Varianten insgesamt 

𝑛 =  61 

 
● U25 

● Rehabilitand:innen & Schwerbehinderte 

● Zugewanderte 

● Familien / Bedarfsgemeinschaften 

● Langzeitleistungsbeziehende 

● Sonstige 

 

6.2.4. Durch welche Besonderheiten zeichnet sich diese zielgruppenspezifische Fallmanagement-Variante aus? (Trifft zu) 

Das Fallmanagement wird durch Mitarbeiter/innen erbracht, die hinsichtlich der Zielgruppe besonders geeignet sind, … 

𝑛 =  61 

 

in Bezug auf Fremdsprachen 

in Bezug auf Schulungen 

in Bezug auf die Kenntnis der Zielgruppe (z.B. spe-
zifische Bedarfe) und der relevanten Leistungser-

bringer / Netzwerkpartner 

Weitere spezifische Qualifizierungen 

𝑛 =  61 

 

Für die zielgruppenspezifische Variante ist im Ver-
gleich zum allgemeinen Fallmanagement ein bes-

serer Betreuungsschlüssel vorgesehen 
Innerhalb dieser Fallmanagement-Variante kann 

auf spezielle Maßnahmen zurückgegriffen werden, 
welche im allgemeinen Fallmanagement nicht zur 

Verfügung stehen 

Weitere Besonderheiten 

 

6.2.5. Wie viele Fallmanager/innen Ihres Jobcenters sind für diese zielgruppenspezifische Fallmanagement-Variante ca. 
zuständig? 
VZÄ 

𝑛 =  57 
�̅� = 3,7 
�̃� = 2 
𝜎 = 3,4 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 18  
Anzahl der Personen 

𝑛 =  59 
�̅� = 4,3 
�̃� = 3 
𝜎 = 4,2 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 25   

Anmerkung: Ausschluss von zwei unplausiblen Werten bei „Anzahl der Personen“ (x=85). 
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6.2.6. Werden Bestandteile dieser zielgruppenspezifischen Fallmanagement-Variante durch Dritte (z.B. Freie Träger, Un-
ternehmen des privaten Sektors, kreisangehörige Kommunen) erbracht? (Trifft zu) 

𝑛 =  61  

 

Einstiegsberatung 

Assessment 

Integrationsplanung 

Koordinierte Durchführung 

Fallabschluss 

Evaluation 

 

6.2.7. Wie hoch ist ca. der Anteil der Personen in dieser zielgruppenspezifischen Fallmanagement-Variante, der durch 
Dritte betreut wird? 

𝑛 =  8 
�̅� = 17,3 
�̃� = 16 
𝜎 = 9,2 
𝑚𝑖𝑛 = 5 
𝑚𝑎𝑥 = 30 

 

 

6.2.8. Durch wen werden Bestandteile der zielgruppenspezifischen Fallmanagement-Variante erbracht? (Trifft zu, absolut) 

𝑛 =  8  

 

Freie Träger 

Unternehmen des privaten Sektors 

Kreisangehörige Städte und/oder Gemeinden (bei 
Landkreisen) 

 

6.2.9. Zu welchem Zeitpunkt im Betreuungsprozess wird in Ihrem Jobcenter entschieden, ob ein zielgruppenspezifisches 
Fallmanagement verwendet werden soll? 
𝑛 =  39 

 

Häufigste Vorgehensweise 

Zweithäufigste Vorgehensweise 

● Bereits nach Antragstellung auf Grundlage der Aktenlage 

● Auf Grundlage eines Erstgespräches zu eingliederungs- und vermittlungsrelevanten 
Fragestellungen (unabhängig davon, von wem das Gespräch geführt wurde) 

● Erst im weiteren Verlauf des Betreuungsprozesses 

● keine Angabe 

6.3. Spezifika des generalisierten Fallmanagement-Ansatzes 

6.3.1. Ist bei komplexeren Fallkonstellationen eine intensivere Betreuung im Sinne des Fallmanagements vorgesehen? 

𝑛 =  15 
 

● Ja, bei komplexeren Fällen ist eine intensivere Betreuung vorge-
sehen 

● Nein, alle Kunden werden nach einem einheitlichen Konzept betreut 

 

Nur Jobcenter mit intensiverer Betreuung bei komplexen Fällen: 

6.3.2. Von wem wird in ihrem Jobcenter die intensivere Betreuung überwiegend durchgeführt? 

𝑛 =  9 
 

● Die intensivere Betreuung wird von Mitarbeiter/innen durchge-
führt, denen sowohl Kunden/innen mit intensiverer Betreuung als 
auch Kunden/innen ohne intensivere Betreuung zugeordnet sind 

● Die intensivere Betreuung wird von Mitarbeiter/innen durchgeführt, de-
nen ausschließlich Kunden/innen mit intensiverer Betreuung zugeord-
net sind 
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Nur Jobcenter mit intensiverer Betreuung bei komplexen Fällen: 

6.3.3. Wird in Ihrem Jobcenter eine maximale Dauer der intensiveren Betreuung im Fallmanagement empfohlen/vorgege-
ben? 

𝑛 =  9 
 

● Ja ● Nein 
 

Nur Jobcenter mit intensiverer Betreuung bei komplexen Fällen und empfohlener/vorgegebener maximaler Dauer der intensiven 
Betreuung: 

6.3.4. Wie hoch ist die Dauer und handelt es sich um eine Empfehlung oder Vorgabe? 

𝑛 =  3 
 

● 6 Monate ● 24 Monate 
Anmerkung: Hierbei handelt es sich ausschließlich um Empfehlungen. 

6.4. Spezifika des spezialisierten Fallmanagement-Ansatzes 

6.4.1. Von wem wird in Ihrem Jobcenter das Fallmanagement überwiegend durchgeführt? 

𝑛 =  67 
 

● Fallmanagement wird von Personen durchgeführt, die sowohl 
Fallmanagement-Kunden/innen als auch Nicht-Fallmanagement-
Kunden/innen betreuen. Für das Fallmanagement werden dabei 
keine weiteren hauseigenen Experten/innen hinzugezogen 

● Fallmanagement wird von Personen durchgeführt, die ausschließlich 
Fallmanagement-Kunden/innen betreuen. Nicht-Fallmanagement-
Kunden/innen werden durch andere Integrationsfachkräfte betreut 

● Fallmanagement wird von Personen durchgeführt, die sowohl Fallmanagement-Kunden/innen als auch Nicht-Fallmanagement-Kunden/innen 
betreuen. Für das Fallmanagement können jedoch bei Bedarf noch zusätzliche hauseigene Experten/innen für ein (vertieftes) Fallmanagement 
hinzugezogen werden 

 

6.4.2. Zu welchem Zeitpunkt im Betreuungsprozess wird in Ihrem Jobcenter entschieden, ob Fallmanagement verwendet 
werden soll? 
𝑛 =  67 

 

Häufigste Vorgehensweise 

Zweithäufigste Vorgehensweise 

● Bereits nach Antragstellung auf Grundlage der Aktenlage 

● Auf Grundlage eines Erstgespräches zu eingliederungs- und vermittlungsrelevan-
ten Fragestellungen (unabhängig davon, von wem das Gespräch geführt wurde) 

● Erst im weiteren Verlauf des Betreuungsprozesses 

● keine Angabe 

 

6.4.3. Ist die Funktion der Zuweisung der Kunden/innen zum Fallmanagement in Ihrem Jobcenter organisatorisch in Form 
einer zentralen Stelle (Clearingstelle) spezialisiert oder erfolgt die Zuweisung zum Fallmanagement dezentral durch die 
Mitarbeiter/innen im Bereich Vermittlung (Markt und Integration)? 

𝑛 =  67 
 

● Die Zuweisung zum Fallmanagement erfolgt durch eine zent-
rale Stelle (Clearingstelle) 

● Die Zuweisung zum Fallmanagement erfolgt dezentral durch 
die Mitarbeiter/innen im Bereich Eingliederungsleistungen 

● Die Zuweisung zum Fallmanagement erfolgt im Rahmen regelmäßiger Be-
sprechungen zwischen den Integrationskräften und ggf. Fallmanager/innen 
zwecks Falleingangssteuerung 

● Anderes Verfahren 

 

6.4.4. Ist eine sog. „warme Übergabe“ zwischen der für die Zuweisung verantwortlichen Person (ganz gleich, ob Clearing-
stelle oder Integrationskraft) und dem/der Fallmanager/in vorgesehen? 

𝑛 =  67 

 

Die verantwortliche Person (Clearingstelle, Integra-
tionskraft o.ä.) spricht vorab – zusätzlich zur Vor-

merkung in VerBIS – telefonisch oderpersönlich mit 
dem/der zuständigen Fallmanager/in 

Die verantwortliche Person (Clearingstelle, Integra-
tionskraft o.ä.) begleitet den Kunden beim Erstge-

spräch im Fallmanagement 

● Ja, grundsätzlich vorgesehen ● Ja, in seltenen Fällen ● Nein, grundsätzlich nicht vorgesehen 
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6.4.5. Liegen dem Fallmanagement in Ihrem Jobcenter neben der in der Anlage der BA-Weisung 201710002 vom 
20.10.2017 genannten Definition von Zugangskriterien ergänzend weitere Zugangskriterien zugrunde? Wenn ja, welche? 
𝑛 =  67 

 

Kriterien der DGCC 

Kriterien anderer Organisationen 

Eigens durch das Jobcenter formulierte Kriterien 

● Vorgabe (Abweichung hiervon möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon möglich) 

Zugangskriterien der BA-Weisung 201710002 vom 20.10.2017: 
 
"Für den Zugang in das beschäftigungsorientierte Fallmanagement sind die nachfolgenden Kriterien verbindlich: 
 
a)  Kunden, die mindestens 3 Handlungsbedarfe in den Schlüsselgruppen Leistungsfähigkeit und / oder Rahmenbedingungen 
 haben und die nach dem Ergebnis des Profilings voraussichtlich nicht innerhalb von 12 Monaten in den Arbeitsmarkt inte-
 griert werden können, 
b)  Einschätzung, dass die Betreuung im Fallmanagement zu konkreten Integrationsfortschritten mit dem Ziel der mittel- bis 
 langfristigen Beseitigung bzw. Verringerung des Hilfebedarfs durch Integration in Beschäftigung führt." (BA 2017: 1f.) 

 

6.4.6. Wird in Ihrem Jobcenter eine maximale Dauer der Betreuung im Fallmanagement empfohlen/vorgegeben? 

𝑛 =  67 
 

● Ja ● Nein 
 
Nur Jobcenter, in denen eine maximale Dauer der Betreuung im Fallmanagement empfohlen/vorgegeben wird: 
6.4.7. Wie hoch ist die Dauer und handelt es sich um eine Empfehlung oder Vorgabe? (Freitext) 

 

 

Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich)  
[𝑛 = 8] 

Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf mög-
lich) [𝑛 = 45] 

Gesamt [𝑛 =  53] 

● 6 Monate ● 12 Monate ● 18 Monate ● 24 Monate ● 36 Monate 

6.5. Charakteristika des generalisierten und spezialisierten Fallmanagement-Ansat-
zes 

Organisationstypologie 

6.5.1. Ist in Ihrem Jobcenter überwiegend der/die Fallmanager/in für die unmittelbare Vermittlung von Fallmanagement-
Kunden/innen in den ersten Arbeitsmarkt zuständig? 
 

 

generalisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 15] 

spezialisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 67] 

Gesamt [𝑛 = 82] 

● Ja ● Nein 

 

6.5.2. Wer führt in Ihrem Jobcenter überwiegend die Berechnung und Gewährung der Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts (materielle Leistungen) für Fallmanagement-Kunden/innen durch? 
 

 

generalisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 15] 

spezialisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 67] 

Gesamt [𝑛 = 82] 

● Dieselbe Person, die für das Fallmanagement zuständig ist ● Spezialisierte Leistungssachbearbeiter/innen 
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6.5.3. Wer beantwortet in Ihrem Jobcenter überwiegend Fragen der Fallmanagement-Kunden/innen im Hinblick auf Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts? 
 

 

generalisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 15] 

spezialisierter Fallmanagement-Ansatz [𝑛 = 67] 

Gesamt [𝑛 = 82] 

● Dieselbe Person, die für das Fallmanagement zuständig ist ● Spezialisierte Leistungssachbearbeiter/innen 

 

6.5.4. IAW-SGB-II-Organisationstypologie für das bFM 
Typ I: 

Spezialisierter Fallmanagement-Ansatz 
 

62 (76 %) 

Typ II: 
Generalisierter Fallmanagement-Ansatz 

 
20 (24 %) 

Typ Ia 
Unmittelbare Vermittlung auf den 
1. AM ist nicht Teil des Fallmana-

gements 
 

29 (47 % | 35 %) 

Typ Ib 
Unmittelbare Vermittlung auf den 

1. AM ist Teil des Fallmanage-
ments 

 
33 (53 % | 40 %) 

Typ IIa 
Unmittelbare Vermittlung auf den 
1. AM ist nicht Teil des Fallmana-

gements 
 

14 (70 % | 17 %) 

Typ IIb 
Unmittelbare Vermittlung auf den 

1. AM ist Teil des Fallmanage-
ments 

 
6 (30 % | 7 %) 

Typ Iaa 
Leistungen 

zur Sicherung 
des LU nicht 

integriert 
 

29 (35 %) 

Typ Iab 
Leistungen 

zur Sicherung 
des LU 

integriert 
 

0 

Typ Iba 
Leistungen 

zur Sicherung 
des LU nicht 

integriert 
 

33 (40 %) 

Typ Ibb 
Leistungen 

zur Sicherung 
des LU 

integriert 
 

0 

Typ IIaa 
Leistungen 

zur Sicherung 
des LU nicht 

integriert 
 

14 (17 %) 

Typ IIab 
Leistungen 

zur Sicherung 
des LU 

integriert 
 

0 

Typ IIba 
Leistungen 

zur Sicherung 
des LU nicht 

integriert 
 

6 (7 %) 

Typ IIbb 
Leistungen 

zur Sicherung 
des LU 

integriert 
 

0 

Abkürzungen: „AM“: Arbeitsmarkt; „LU“: Lebensunterhalt. 

Erläuterung: In der SGB-II-Organisationstypologie des Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) werden auch jene Fallmanagement-
Ansätze der generalisierten Variante zugerechnet, bei denen „zwar zwischen Fallmanagement- und Nicht-Fallmanagement-Kunden/innen 
unterschieden wird, jedoch dasselbe Personal beide Gruppen von Kunden/innen betreut“ (IAW/ZEW 2008: 6). Daher weicht die Verteilung hier von 
jener bei Frage 5.1.2. ab. 

Leistungserbringung durch Ditte 

6.5.5. Werden Bestandteile des allgemeinen Fallmanagements durch Dritte (z.B. Freie Träger, Unternehmen des privaten 
Sektors, kreisangehörige Kommunen) erbracht? 

𝑛 =  82 
 

● Ja ● Nein 
 

6.5.6. Welche Bestandteile des allgemeinen Fallmanagements werden durch Dritte erbracht? (Trifft zu) 

𝑛 =  82  

 

Einstiegsberatung 

Assessment 

Integrationsplanung 

Koordinierte Durchführung 

Fallabschluss 

Evaluation 

 

6.5.7. Durch wen werden Bestandteile des allgemeinen Fallmanagements erbracht? (Trifft zu, absolut) 

𝑛 =  10  

 

Freie Träger 

Unternehmen des privaten Sektors 

Kreisangehörige Städte und/oder Gemeinden (bei 
Landkreisen) 

 
 

7%

10%

10%

93%

90%

90%
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9% 91%
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1%
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6.5.8. Wie hoch ist ca. der Anteil der Personen im allgemeinen Fallmanagement, der durch Dritte betreut wird? 
𝑛 =  6 
�̅� = 8,5 
�̃� = 8,5 
𝜎 = 5,1 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 15 

 

Anmerkung: Ausschluss von einem unplausiblen Wert (x= 0). 

Indikationskriterien  

6.5.9. Sind Ihnen die Case-Finding-Kriterien (Indikationskriterien) der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Manage-
ment (DGCC) bekannt? 

𝑛 =  82 
 

● Ja ● Nein 

Case-Finding-Kriterien (Indikationskriterien) der Deutschen Gesellschaft für Care und Case Management (DGCC): 
 
Case Management auf der Einzelfallebene ist bei Vorliegen aller fünf nachfolgenden Kriterien indiziert: 
 
• "bei Vorliegen einer komplexen Bedarfslage (mehrere interagierende Faktoren), 
• bei der Beteiligung von mehreren Leistungsanbietern, die im Einzelfall aufeinander abgestimmt werden müssen, um Versor-

gungsintegration zu gewährleisten (hohe Akteurs- oder Akteurinnendichte, Welfare Mix), 
• bei Nicht-Greifen von Regelversorgungspfaden in dem besonderen Einzelfall, 
• bei fehlenden Ressourcen der Personen mit Unterstützungsbedarf so dass professionelle Hilfe notwendig ist (Subsidiarität), 

sowie 
• bei (Entwicklung der) Einwilligung seitens der Personen mit Unterstützungsbedarf zum Case Management." (Mennemann et 

al. 2020: 5) 

Vorgaben bzw. Empfehlungen zu einzelnen Prozessschritten 

6.5.10. Zu welchen Aspekten der Einstiegsberatung gibt es in ihrem Jobcenter hausinterne Vorgaben/Empfehlungen? 
𝑛 =  82 

 

Organisatorischer Ablauf der Einstiegsberatung 

Gesprächsbereiche 

Dokumentation der Einstiegsberatung  
(digital/Papier) 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) 

 

6.5.11. Zu welchen Aspekten des Assessments gibt es in ihrem Jobcenter hausinterne Vorgaben/Empfehlungen? 
𝑛 =  72 

 

Organisatorischer Ablauf des Assessments 

Gesprächsbereiche/Assessmentkategorien 

Dokumentation des Assessments, z.B. Assess-
mentbögen (digital/Papier) 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) 

Anmerkung: Diese Itembatterie wurde nicht durch alle Teilnehmenden beantwortet, da sie dem Online-Fragebogen erst während der Feldphase 
hinzugefügt wurde. 

 

6.5.12. Zu welchen Aspekten der Integrationsplanung gibt es in ihrem Jobcenter hausinterne Vorgaben/Empfehlungen? 
𝑛 =  82 

 

Organisatorischer Ablauf der Integrationsplanung 

Zielebenen 

Indikatoren zur Zielüberprüfung 

Dokumentation der Integrationsplanung, z.B. For-
matempfehlungen/-vorgaben für Serviceplan  

(digital/Papier) 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) 
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15%

9%

37%

59%

52%

35%
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10%

38%

54%

49%

33%
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10%
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44%
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6.5.13. Zu welchen Inhalten des Serviceplans gibt es in ihrem Jobcenter hausinterne Vorgaben/Empfehlungen? 
𝑛 =  82 

 

Ziele 

Maßnahmen/Leistungen 

Indikatoren zur Zielüberprüfung 

Durchführende der Maßnahmen/Leistungen 

Verantwortliche für Kontaktherstellung zu den 
Maßnahmen/Leistungen 

Zeitliche Planung 

Kosten und Kostenträger 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) 

 

6.5.14. Zu welchen Aspekten der koordinierten Durchführung gibt es in ihrem Jobcenter hausinterne Vorgaben/Empfeh-
lungen? 
𝑛 =  82 

 

Organisatorischer Ablauf der koordinierten Durch-
führung 

Wahl der Leistungsanbieter für Maßnahmen/Leis-
tungen 

Monitoring der Maßnahmen/Leistungen 

Dokumentation der koordinierten Durchführung  
(digital/Papier) 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) 

 

6.5.15. Zu welchen Aspekten des Fallabschlusses gibt es in ihrem Jobcenter hausinterne Vorgaben/Empfehlungen? 
𝑛 =  82 

 

Organisatorischer Ablauf des Fallabschlusses 

Evaluationskriterien 

Dokumentation des Fallabschlusses, z.B. Ab-
schlussbericht (digital/Papier) 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) 

 

6.5.16. Liegen dem Fallmanagement in Ihrem Jobcenter neben den in der Anlage der BA-Weisung 201710002 vom 
20.10.2017 genannten Kriterien, die die Beendigung des Fallmanagements anzeigen, ergänzend weitere Kriterien zu-
grunde? 
𝑛 =  82 

 

Kriterien anderer Organisationen 

Eigens durch das Jobcenter formulierte Kriterien 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) 

Aufsuchende Elemente & Inhouse-Leistungen 

6.5.17. Beinhaltet das Fallmanagement in Ihrem Jobcenter aufsuchende Elemente? 
𝑛 =  82 

 

Hausbesuche 

Fachkräfte bieten Sprechzeiten an öffentlichen Or-
ten/Einrichtungen, an denen sich Leistungsberech-

tigte typischerweise aufhalten, an 

● Ja, grundsätzlich vorgesehen ● Ja, in seltenen Fällen ● Nein, grundsätzlich nicht vorgesehen ● keine Angabe 
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6.5.18. Werden durch Mitarbeiter/innen Ihres Jobcenters selbst (inhouse) Eingliederungsleistungen oder andere Bera-
tungs-/Coachingdienstleistungen (außerhalb der Leistungssachbearbeitung und Vermittlung/Fallmanagement) sowie 
Weiterbildungsmaßnahmen erbracht? (Trifft zu) 
𝑛 =  82 

 

Schuldnerberatung 

Psychosoziale Betreuung 

Suchtberatung 

Andere/s Beratung/Coaching (z.B. Unterstützung 
bei Erstellung von Bewerbungsunterlagen oder bei 

Stellenrecherche, Vorbereitung auf Bewerbungsge-
spräche) 

Weiterbildung 

Intervision & Supervision 

6.5.19. Auf welche Austauschformate unter den Fallmanager/innen und/oder zwischen den Fallmanager/innen und Dritten 
wird innerhalb des Fallmanagements in Ihrem Jobcenter i.d.R. zurückgegriffen? (Trifft zu) 
𝑛 =  82 

 

Kollegiale Fallberatung 

Besprechung (ggf. mit Leistungsberechtigten) mit 
einer weiteren Person des Jobcenters/mit einem 

weiteren Netzwerkpartner 

Fallbesprechung mit allen relevanten Netzwerk-
partnern (ohne Leistungsberechtigten) 

Fallkonferenz mit allen relevanten Netzwerkpart-
nern (mit Leistungsberechtigten) 

 

6.5.20. Wird für die Fallmanager/innen in Ihrem Jobcenter eine Supervision angeboten? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, für jede/n Fallmanager/in verpflichtend in regelmäßigen Abständen ● Ja, freiwillig bei Bedarf ● Nein 

Organisations- & Systemebene 

6.5.21. Werden Erkenntnisse aus der Einzelfallarbeit systematisch zur Weiterentwicklung der internen Strukturen und 
Prozesse innerhalb Ihres Jobcenters genutzt? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, Erkenntnisse aus der Einzelfallarbeit werden systematisch zur 
Weiterentwicklung der internen Strukturen und Prozesse inner-
halb des Jobcenters genutzt 

● Nein, Anpassungen der internen Strukturen und Prozesse werden nur 
situationsbedingt, durch einzelne Rückmeldungen von Fallmanager/in-
nen, angestoßen 

 

Nur Jobcenter, in denen Erkenntnisse aus der Einzelfallarbeit systematisch zur Weiterentwicklung der internen Strukturen und 
Prozesse genutzt werden: 

6.5.22. Mithilfe welcher Mittel geschieht dies? (Trifft zu) 

Mittels … 

𝑛 =  41 

 

regelmäßiger Rücksprachen zwischen Fallmana-
ger/innen und zuständigen Führungskräften 

eines Jobcenter-internen Fallmanagement-Con-
trollings 
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6.5.23. Werden Erkenntnisse aus der Einzelfallarbeit systematisch genutzt, um Einfluss auf die Angebotsstrukturen der 
Leistungserbringer/Netzwerkpartner zu nehmen? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, Erkenntnisse aus der Einzelfallarbeit werden syste-
matisch genutzt, um Einfluss auf die Angebotsstruktu-
ren der Leistungserbringer/Netzwerkpartner zu nehmen 

● Nein, Anpassungen der Angebotsstrukturen der Netzwerk-
partner werden nur situationsbedingt, durch einzelne 
Rückmeldungen von Fallmanager/innen, angestoßen 

● keine Angabe 

 

6.5.24. Falls Erkenntnisse aus der Einzelfallarbeit systematisch genutzt werden, um Einfluss auf die Angebotsstrukturen 
der Leistungserbringer/Netzwerkpartner zu nehmen: Mithilfe welcher Mittel geschieht dies? (Trifft zu) 

Mittels … 

𝑛 =  43 

 

regelmäßiger Rücksprachen zwischen Fallmana-
ger/innen und zuständigen Führungskräften 

eines Jobcenter-internen Fallmanagement-Con-
trollings 

Kooperation mit Dritten 

6.5.25. Durch welche der nachfolgend genannten Elemente wird die Kooperation mit den Leistungserbringern/Netzwerk-
partnern in Ihrem Jobcenter strukturiert? 
𝑛 =  82 

 

Kooperationsvereinbarungen/Rahmenverträge 

Regelmäßige Evaluation der Leistungsanbieter 

Datenaustausch bzgl. Kunden 

Regelmäßige Treffen auf Führungsebene 

Regelmäßige Treffen auf Mitarbeiterebene 

● Alle Leistungserbringer/ Netzwerkpartner 

● Großteil der Leistungserbringer/ Netzwerkpartner 
● Ca. Hälfte der Leistungserbringer/ Netzwerkpartner 

● Weniger als die Hälfte der Leistungserbringer/ Netzwerkpartner 
● keine Angabe 

Umsetzungskonzept für das bFM 

6.5.26. Verfügt ihr Jobcenter über ein verschriftlichtes Umsetzungskonzept für das Fallmanagement? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, es gibt ein eigenständiges Umsetzungskon-
zept 

● Nein, Grundlage für das Fallmanagement sind die 
Anlage der BA-Weisung 201710002 vom 
20.10.2017 sowie einzelne hausinterne Weisun-
gen und Vorgaben/Empfehlungen (ohne Wei-
sungscharakter) zu einzelnen Prozessschritten 

● Nein, Grundlage für das Fallmanagement sind die Anlage 
der BA-Weisung 201710002 vom 20.10.2017 sowie Vorga-
ben/Empfehlungen (ohne Weisungscharakter) zu einzelnen 
Prozessschritten 

● Nein, Grundlage für das Fallmanagement sind die Anlage 
der BA-Weisung 201710002 vom 20.10.2017 sowie ein-
zelne hausinterne Weisungen 

● Nein, Grundlage für 
das Fallmanagement 
ist einzig die Anlage 
der BA-Weisung 
201710002 vom 
20.10.2017 
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6.5.27. Zu welchen Aspekten enthält das Umsetzungskonzept Vorgaben/Empfehlungen? 
𝑛 =  55 

 

Case Finding-Kriterien (Indikationskriterien) 

Aufgaben-/Ablaufbeschreibung der Einstiegsbera-
tung 

Aufgaben-/Ablaufbeschreibung des Assessments 

Aufgaben-/Ablaufbeschreibung der Integrations-
planung 

Aufgaben-/Ablaufbeschreibung der koordinierten 
Durchführung 

Aufgaben-/Ablaufbeschreibung des Fallabschlus-
ses 

Verknüpfung der Fall- und Angebotssteuerung 

Netzwerkarbeit 

Qualitätssicherung (z.B. Austauschformate, Super-
vision) 

Betreuungsrelationen 

Personalqualifikation 

Datenschutz 

Fallübergreifendes Controlling 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon möglich) ● keine Angabe 

Dokumentationssystem & Wissensmanagement 

6.5.28. Steht für das Fallmanagement ein eigenständiges EDV-gestütztes Dokumentationssystem zur Verfügung? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, mithilfe des EDV-Systems kann das ganze oder ein Großteil 
des Fallmanagementverfahrens dokumentiert werden 

● Ja, mithilfe des EDV-Systems können einzelne Bestandteile des 
Fallmanagementverfahrens dokumentiert werden 

● Nein, jedoch wird neben VerBIS für bestimmte Schritte des Fallmana-
gements auf einzelne digitale Tools/Programme zurückgegriffen  

● Nein, für das Fallmanagement wird ausschließlich auf VerBIS zurück-
gegriffen 

 

6.5.29. Werden für das Fallmanagement relevante Informationen zentral bereitgestellt (z.B. Wissensmanagement)? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, es werden relevante Informationen zentral bereitgestellt ● Nein, die Fallmanager/innen sind komplett eigenständig für die Infor-
mationsbeschaffung verantwortlich 

 

6.5.30. Falls für das Fallmanagement relevante Informationen zentral bereitgestellt (z.B. Wissensmanagement) werden: 
Welche Aspekte werden abgedeckt? 
𝑛 =  54 

 

Formblätter/Vorlagen/Formulare für die einzelnen 
Phasen des Fallmanagements 

Übersicht zu relevanten Gesetzestexten 

Interne Anweisungen 

Hilfsmittel (z.B. Broschüren, Flyer, Internetquellen, 
Listen, Verfahrenshilfen) 

Informationen zu Schnittstellen (z.B. zu Kooperati-
onspartnern, Ämtern, Verbänden) 

Übersicht zur bestehenden Angebotsstruktur der 
Netzwerkpartner 

● in digitaler Form, ist aber unabhängig vom Dokumentationssystem 

● in digitaler Form und ist in das Dokumentationssystem integriert 

● papiergebunden  

● keine Angabe 
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Fachaufsicht & Leistungsbewertung 

6.5.31. Durch welche Instrumente erfolgt die Fachaufsicht für das Fallmanagement? (Trifft zu) 
𝑛 =  82 

 

Auswertung von Prozesskennzahlen über festge-
legte Prüfroutinen 

Hospitationen der Teamleitung 

Stichprobenbasierte Auswertung von ausgewähl-
ten Kundendatensätzen 

 

6.5.32. Erfolgt eine Leistungsbewertung des Fallmanagements? 

𝑛 =  82 
 

● Ja ● Nein 

 

6.5.33. Falls eine Leistungsbewertung des Fallmanagements erfolgt: Mithilfe welcher Mittel erfolgt die Leistungsbewer-
tung? (Trifft zu) 

𝑛 =  42 

 

Integrationszahlen bzw. Eintritte in Maßnahmen 

Prozesskennzahlen (z.B. Kontaktdichte, Fallzahlen, 
abgeschlossene Eingliederungsvereinbarungen, 

Verringerung Handlungsbedarf, Dauer im Fallma-
nagement) 

Rolle & Autonomie der Fallmanager/innen 

6.5.34. Welche Rolle nehmen die Fallmanager/innen in Ihrem Jobcenter in der Netzwerkarbeit ein? (Trifft zu) 

𝑛 =  82  

 

Die Fallmanager/innen gestalten ihre Kulisse von 
Leistungsanbietern eigenständig, ein festes Netz 

von Partnern wird vom Jobcenter nicht vorgegeben 
Die Fallmanager/innen sind nicht nur für den fall-

spezifischen Kontakt zu den Netzwerkpartnern zu-
ständig, sondern kümmern sich auch um die fall-

übergreifende Netzwerkpflege/Angebotssteuerung 

 

6.5.35. Welche Autonomie besitzen die Fallmanager/innen in Ihrem Jobcenter im Hinblick auf Förderentscheidungen? 
(Trifft zu) 

𝑛 =  82 

 

Ab einer gewissen Förderhöhe ist die Mitzeichnung 
durch eine Führungskraft notwendig. 

Für Förderungen besteht eine Obergrenze, die nicht 
überschritten werden darf. 

Personalentwicklungskonzepte & Arbeitsplatzbeschreibungen 

6.5.36. Gibt es in Ihrem Jobcenter ein eigenständiges Personalentwicklungskonzept für die Fallmanager/innen? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, es gibt ein eigenständiges Personalentwicklungskonzept für die Fallmanager/innen 

● Nein, es gibt zwar kein eigenständiges Personalentwicklungskonzept für die Fallmana-
ger/innen, jedoch gibt es ein Jobcenter-weites Personalentwicklungskonzept 

● Nein, es gibt kein Personalentwicklungskonzept 

● keine Angabe 

 

6.5.37. Gibt es in Ihrem Jobcenter eine eigenständige Arbeitsplatzbeschreibung für die Fallmanager/innen? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, es gibt eine eigenständige Arbeitsplatzbeschreibung für alle 
Fallmanager/innen 

● Ja, es gibt eigenständige Arbeitsplatzbeschreibungen für einen Teil der 
Fallmanager/innen 

● Nein, es gibt keine eigenständige Arbeitsplatzbeschreibung 
für Fallmanager/innen 

● keine Angabe 
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Schulungen & Zertifizierungen 

6.5.38. Müssen oder sollen die in Ihrem Jobcenter tätigen Fallmanager/innen Weiterbildungen, Fortbildungen oder Schu-
lungen zum beschäftigungsorientierten Fallmanagement / Case Management besuchen? 

𝑛 =  82 
 

● Ja  ● Nein  ● keine Angabe 

 

Nur Jobcenter, in denen das Personal Schulungen besuchen muss oder soll: 

6.5.39. Um welche Weiterbildungen, Fortbildungen oder Schulungen handelt es sich? 
𝑛 =  75 

 

Studiengang "Beschäftigungsorientierte Beratung 
und Fallmanagement" der Hochschule der BA 

Studiengang "Arbeitsmarktmanagement" der 
Hochschule der BA 

Studiengang "Beratung für Bildung, Beruf und Be-
schäftigung" der Hochschule der BA 

Qualifizierungsreihe "Beschäftigungsorientiertes 
Fallmanagement" der BA 

Angebot(e) anderer Träger, die durch die DGCC zer-
tifiziert sind 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) ● keine Angabe 

 

6.5.40 Müssen die in Ihrem Jobcenter tätigen Fallmanager/innen für das beschäftigungsorientierte Fallmanagement / 
Case Management zertifiziert sein? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, ausschließlich nach den Standards der DGCC 

● Ja, nach den Standards der DGCC oder anderer Instituti-
onen 

● Nein, nicht zwangsläufig, jedoch ist eine entspre-
chende Zertifizierung erwünscht 

● Nein 

● keine Angabe 

 

6.5.41. Wie hoch ist ca. der Anteil der in Ihrem Jobcenter tätigen Fallmanager/innen, die für das beschäftigungsorientierte 
Fallmanagement / Case Management zertifiziert sind? 

𝑛 =  82 
�̅� = 79,3 
�̃� = 92,5 
𝜎 = 28,2 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  

Personalausstattung & fachlicher Hintergrund 

6.5.42. Wie viele Fallmanager/innen sind Ihrem Jobcenter ca. tätig? 
VZÄ 

𝑛 =  69 
�̅� = 11 
�̃� = 7 
𝜎 = 13,4 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 71  
Anzahl der Personen 

𝑛 =  78 
�̅� = 12 
�̃� = 7 
𝜎 = 14,9 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 80  
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6.5.43. Welchen fachlichen Hintergrund haben die Fallmanager/innen in Ihrem Jobcenter? 
Ausbildung Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen 

𝑛 =  72 
�̅� = 6,7 
�̃� = 0 
𝜎 = 14,0 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 60  
Studium an der Hochschule der BA 

𝑛 =  72 
�̅� = 15,7 
�̃� = 5,5 
𝜎 = 24,4 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r 

𝑛 =  72 
�̅� = 4,7 
�̃� = 0 
𝜎 = 13,3 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 66  
Studium Verwaltungswirt/in 

𝑛 =  72 
�̅� = 8,9 
�̃� = 0 
𝜎 = 15,7 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 50  
Kaufmännische Ausbildung 

𝑛 =  72 
�̅� = 2,8 
�̃� = 0 
𝜎 = 8,2 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 40  
Pädagogische Ausbildung 

𝑛 =  72 
�̅� = 5,6 
�̃� = 0 
𝜎 = 11,5 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 50  
Studium Soziale Arbeit 

𝑛 =  72 
�̅� = 20,3 
�̃� = 3 
𝜎 = 27,9 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Weiteres (sozial-)pädagogisches Studium 

𝑛 =  72 
�̅� = 8,1 
�̃� = 0 
𝜎 = 17,0 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Sonstiges Studium der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

𝑛 =  72 
�̅� = 12,6 
�̃� = 0 
𝜎 = 23,7 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Sonstiger fachlicher Hintergrund 

𝑛 =  72 
�̅� = 14,5 
�̃� = 0 
𝜎 = 24,9 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
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Betreuungsschlüssel & Klientenzuordnung 

6.5.44. Gibt es einen verbindlichen Betreuungsschlüssel (Obergrenze) im allgemeinen Fallmanagement? 

𝑛 =  82 
 

● Ja, es gibt einen verbindlichen, nach Altersgrup-
pen (U25/Ü25) differenzierten, Betreuungs-
schlüssel im allgemeinen Fallmanagement 

● Ja, es gibt einen verbindlichen, einheitlichen 
(nicht nach U25/Ü25 differenzierten) Betreuungs-
schlüssel im allgemeinen Fallmanagement 

● Nein, es gibt keinen verbindli-
chen Betreuungsschlüssel im 
allgemeinen Fallmanagement 

 

Nur Jobcenter mit einem verbindlichen, nach Altersgruppen (U25/Ü25) differenzierten, Betreuungsschlüssel: 

6.5.45. Wie hoch ist der Betreuungsschlüssel (Personen, nicht Bedarfsgemeinschaften) im allgemeinen Fallmanagement? 
U25 

𝑛 =  26 
�̅� = 35,8 
�̃� = 75 
𝜎 = 67 
𝑚𝑖𝑛 = 25 
𝑚𝑎𝑥 = 80  
Ü25 

𝑛 =  30 
�̅� = 80 
�̃� = 75 
𝜎 = 54,6 
𝑚𝑖𝑛 = 25 
𝑚𝑎𝑥 = 150  

 

Nur Jobcenter mit einem verbindlichen, einheitlichen (nicht nach U25/Ü25 differenzierten) Betreuungsschlüssel: 

6.5.46. Wie hoch ist der Betreuungsschlüssel (Personen, nicht Bedarfsgemeinschaften) im allgemeinen Fallmanagement? 

𝑛 =  41 
 

● 45 ● 60 ● 70 ● 75 ● 85 ● 100 

𝑛 =  41 
�̅� = 75,1 
�̃� = 75 
𝜎 = 8,2 
𝑚𝑖𝑛 = 45 
𝑚𝑎𝑥 = 100  

 

6.5.47. Nach welchen Kriterien werden die Kunden den zuständigen Mitarbeiter/innen zugeordnet? 
𝑛 =  82 

 

Anfangsbuchstabe 

Wohnort 

Kundenzugang (Rotationsprinzip/gleichmäßige Ver-
teilung der Kunden/Kundinnen auf Fallmanager/in-

nen) 

Marktnähe 

Kunden-/BG-Nummer 

● Ausschließlich ● Größtenteils 

Teamstruktur 

6.5.48. In welche Teamstrukturen sind die Fallmanager/innen in Ihrem Jobcenter überwiegend eingebunden? 

𝑛 =  82 
 

● Es handelt sich um eine vollständig integrative Teamstruktur, beste-
hend aus Leistungssachbearbeiter/innen, Arbeitsvermittler/innen 
und Fallmanager/innen 

● Es handelt sich um eine teilweise integrative Teamstruktur, beste-
hend vorwiegend aus Leistungssachbearbeiter/innen und Fallmana-
ger/innen 

● Es handelt sich um eine teilweise integrative Teamstruktur, beste-
hend vorwiegend aus Arbeitsvermittler/innen und Fallmanager/in-
nen 

● Es handelt sich um eine spezialisierte Teamstruktur, d.h. die Fallma-
nager/innen arbeiten in Teams, die ausschließlich aus Fallmana-
ger/innen bestehen 
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6.5.49. Wie groß sind die Teams, in denen die Fallmanager/innen arbeiten, durchschnittlich? (Anzahl der Personen) 
𝑛 =  78 
�̅� = 8 
�̃� = 14 
𝜎 = 24,7 
𝑚𝑖𝑛 = 3 
𝑚𝑎𝑥 = 25  

Organisationseinheit für das bFM 

Nur Jobcenter, die über eine spezialisierte Teamstruktur verfügen: 

6.5.50. Stellt das Fallmanagement eine separate Organisationseinheit innerhalb Ihres Jobcenters dar? 

𝑛 =  13 
 

● Ja, die Fallmanagement-Teams sind einer separaten 
Abteilung/einem separaten (Fach-)Bereich zugeordnet 

● Nein, die Fallmanagement-Teams befinden sich zusammen in einer Ab-
teilung/einem Fachbereich mit anderen Teams, bestehend aus Leis-
tungssachbearbeiter/innen und/oder Arbeitsvermittler/innen 

 

Nur Jobcenter, die über eine separate Organisationseinheit verfügen: 

6.5.51. Verfügt das Fallmanagement in ihrem Jobcenter über ein eigenes verschriftlichtes Organigramm? 

𝑛 =  5 
 

● Ja, es gibt ein eigenes Organigramm für das Fallmanagement ● Nein, es gibt kein eigenes Organigramm für das Fallmanagement 

6.6. Aufbau- und Ablauforganisation insgesamt 

6.6.1. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen im Hinblick auf die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und 
Prozesse) des Fallmanagements in Ihrem Jobcenter zu? 
𝑛 =  82 

 

Die Aufgaben des Fallmanagements sind derart auf die verantwortlichen 
Mitarbeiter/innen verteilt, dass sich die Mitarbeiter/innen auf die Durch-

führung bestimmter Aufgaben spezialisiert haben. D.h., dass nicht alle 
Mitarbeiter/innen alle Aufgaben des Fallmanagements gleichermaßen 

wahrnehmen. 

Die Prozesse sind vollkommen standardisiert, d.h. es gibt detaillierte An-
weisungen/Vorschriften (schriftlich/mündlich) zu den verschiedenen 

Prozessabläufen. 

Die Prozesse sind hinsichtlich der Dokumentationsregeln vollkommen 
formalisiert, d.h. die für das Fallmanagement verantwortlichen Mitarbei-

ter/innen sind dazu angehalten, die einzelnen Prozessschritte zu doku-
mentieren (papiergebunden/digital). 

Die Prozesse sind hinsichtlich der Verfahrensregeln vollkommen forma-
lisiert, d.h. die Regeln/Vorschriften/Empfehlungen für die einzelnen Pro-

zessschritte sind niedergeschrieben (papiergebunden/digital). 

Die für das Fallmanagement verantwortlichen Mitarbeiter/innen verfü-
gen über ein hohes Maß an Entscheidungskompetenz, d.h. fachliche Ent-
scheidungen werden i.d.R. durch die Fallmanager/innen selbst und nicht 

durch Führungskräfte getroffen. 

● Stimme voll und ganz zu ● Stimme eher zu ● Stimme eher nicht zu ● Stimme überhaupt nicht zu ● keine Angabe 

 

6.6.2. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
𝑛 =  82 

 

Das für das beschäftigungsorientierte Fallmanagement zuständige Per-
sonal meines Jobcenters verfügt über das nötige Maß an Wissen, das für 
ein fachlich fundiertes beschäftigungsorientiertes Fallmanagement not-

wendig ist. 
Innerhalb meines Jobcenters wird die fachliche Diskussion um die Aus-

gestaltung eines beschäftigungsorientierten Fallmanagements aufmerk-
sam verfolgt. 

Mein Jobcenter beteiligt sich an der fachlichen Diskussion / Weiterent-
wicklung des beschäftigungsorientierten Fallmanagements (z.B. durch 
Austauschmit anderen Jobcentern und/oder Stellen innerhalb der BA 

bzw. anderen Organisationen, Erarbeitung bzw. Beteiligung an der Erar-
beitung von Konzepten, Initiierung von oder Teilnahme an Projekten oder 

Tagungen/Workshops, etc.). 

● Stimme voll und ganz zu ● Stimme eher zu ● Stimme eher nicht zu ● Stimme überhaupt nicht zu ● keine Angabe 
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6.7. Einschätzungen zur Governance-Struktur 

6.7.1. Inwieweit nehmen die genannten Akteure i.d.R. Einfluss auf die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Pro-
zesse) des Fallmanagements in Ihrem Jobcenter bzw. inwieweit versuchen diese Akteure Einfluss zu nehmen? 
𝑛 =  82 

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Bundesagentur für Arbeit - Zentrale 

Regionaldirektion der BA 

Örtliche Agentur für Arbeit 

Bundesrechnungshof 

Zuständiges Landesministerium 

Kommunaler Träger 

Örtlicher Beirat 

● Kein Einfluss 

● Geringer Einfluss 
● Mittlerer Einfluss 

● Hoher Einfluss 
● Sehr hoher Einfluss 

● keine Angabe 
 

6.7.2. Inwieweit orientiert sich die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) des Fallmanagements in 
Ihrem Jobcenter an Empfehlungen folgender Akteure? 
𝑛 =  82 

 

Deutsche Gesellschaft für Care und Case Manage-
ment 

Deutscher Verein für öffentliche und private Für-
sorge 

Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit 

Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit 

● Überhaupt nicht ● Zu einem geringen Teil ● Größtenteils ● Vollständig ● keine Angabe 
 

6.7.3. Inwieweit orientiert sich die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) des Fallmanagements in 
Ihrem Jobcenter an anderen Jobcentern? 
𝑛 =  82 

 

Benachbarte gE 

Benachbarte zkT 

gE im selben Cluster (Vergleichstyp) 

zkT im selben Cluster (Vergleichstyp) 

gE im selben Bundesland 

zkT im selben Bundesland 

Andere gE im Allgemeinen 

Andere zkT im Allgemeinen 

● Überhaupt nicht ● Zu einem geringen Teil ● Größtenteils ● Vollständig ● keine Angabe 
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6.7.4. Inwieweit werden i.d.R. Impulse für die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) des Fallmanage-
ments von folgenden Akteuren eingebracht? 
𝑛 =  82 

 

Örtliche Agentur für Arbeit - durch Trägerver-
sammlung 

Kommunaler Träger - durch Trägerversammlung 

Geschäftsführer/in des Jobcenters 

Andere Führungskräfte (Bereichsleitung, Teamlei-
tung etc.) 

Fallmanager/innen 

● Nie ● Selten ● Gelegentlich ● Häufiger ● Sehr häufig ● keine Angabe 

6.8. Befragtenmerkmale 

6.8.1. Welche Position haben Sie in Ihrem Jobcenter inne? 

𝑛 =  82 
 

● Geschäftsführer/in 

● stellv. Geschäftsführer/in 

● Bereichsleitung 

● stellv. Bereichsleitung 

● Teamleitung 

● Fallmanager/in 

● Andere 

● keine Angabe 

 

6.8.2. Bei welchem Träger sind Sie beschäftigt? 

𝑛 =  82 
 

● Bundesagentur für Arbeit ● Kommune 

 

6.8.3. Wie viele Jahre sind Sie ca. bei dem jetzigen Jobcenter beschäftigt? 

𝑛 =  82 
 

● unter 1 Jahr ● 1 Jahr bis unter 2 Jahre ● 2 Jahre bis unter 5 Jahre ● 5 Jahre bis unter 10 Jahre ● über 10 Jahre 
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7. Arbeitgeberbetreuung 

7.1. Grundsätzliche Ausrichtung der Arbeitgeberbetreuung 

7.1.1. Existenz einer arbeitgeberorientierten Beratung und Vermittlung (Arbeitgeberbetreuung) durch das Jobcenter 

𝑛 =  82 
 

● Ja ● Nein 
 

7.1.2. Besteht ein gemeinsamer Arbeitgeber-Service (AG-S) zwischen Ihrem Jobcenter und der örtlichen Agentur für Ar-
beit? 

𝑛 =  81 
 

● Ja, es gibt einen gemeinsamen Arbeitgeber-Service ● Nein, es gibt keinen gemeinsamen Arbeitgeber-Service 

7.2. Spezifika der Arbeitgeberbetreuung von Jobcentern mit AG-S 

Kooperationsstruktur im AG-S 

7.2.1. Durch welche Instrumente wird die Kooperation mit der örtlichen Agentur für Arbeit strukturiert? (Trifft zu) 

𝑛 =  70  

 

Kooperationsvereinbarung 

Schnittstellenpapier 

Aktivitätenplan 

Gemeinsames strategisches Konzept 

Regelmäßige gemeinsame Besprechungen auf 
Ebene der Führungskräfte 

Regelmäßige gemeinsame Teambesprechungen 

 

7.2.2. Stellt Ihr Jobcenter eine Teamleitung im gemeinsamen AG-S? 

𝑛 =  70 
 

● Ja ● Nein 
 

7.2.3. Wie sind die Verantwortlichkeiten oberhalb der Teamleitungsebene geregelt? (Trifft zu) 
𝑛 =  70 

 

Innerhalb des Jobcenters gib es eine/n Bereichslei-
ter/in, der/die zum Thema AG-S zentrale/r An-

sprechpartner/in für die Führung der Arbeitsagen-
tur ist 

Die federführende Zuständigkeit für den AG-S ist 
auf Ebene der Bereichsleitung eindeutig geregelt 

 

7.2.4. Wer besitzt die federführende Zuständigkeit für den AG-S auf Ebene der Bereichsleitung? 

𝑛 =  70 
 

● Das Jobcenter ● Die Agentur für Arbeit 
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Spezialisierung 

7.2.5. Inwieweit werden die Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung (arbeitgeberorientierte Vermittlung und Beratung) im AG-
S durch hierauf spezialisiertes Personal wahrgenommen? 

𝑛 =  70 
 

● Die Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung werden durch Personal wahrgenommen, 
das sich ausschließlich mit diesen Aufgaben beschäftigt 

● Die Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung werden einerseits durch Personal wahrge-
nommen, das sich ausschließlich mit diesen Aufgaben beschäftigt und andererseits 
durch Personal, das sich sowohl mit arbeitgeberorientierten Aufgaben als auch be-
werberorientierten Aufgaben beschäftigt 

● Die Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung werden 
ausschließlich durch Personal wahrgenommen, das 
sich sowohl mit arbeitgeberorientierten Aufgaben 
als auch bewerberorientierten Aufgaben beschäftigt 

● keine Angabe 

Kontakt zu Arbeitgebern 

7.2.6. Wer steht in Ihrem Jobcenter i.d.R. in Kontakt zu Arbeitgebern? (Trifft zu) 

𝑛 =  70  

 

Das arbeitgeberorientierte Personal im AG-S 

Das bewerberorientierte Personal im AG-S 

Das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb des 
AG-S 

Die Arbeitsvermittler/innen außerhalb des AG-S 

Die Fallmanager/innen außerhalb des AG-S 

 
Nur Jobcenter, in denen auch Personal außerhalb des AG-S in Kontakt zu Arbeitgebern steht: 

7.2.7. Inwiefern muss das Personal außerhalb des AG-S das Personal innerhalb des AG-S informieren, wenn Kontakt zu 
Arbeitgebern aufgenommen wird? 
Das Personal außerhalb des AG-S (Integrationsfachkräfte, Fallmanager/innen etc.) muss das Personal des AG-S … 

𝑛 =  46 
 

● nicht über die Kontaktaufnahme informieren 

● lediglich über die Kontaktaufnahme informieren 

● bzgl. der Kontaktaufnahme nicht nur informieren, 
sondern sich mit diesem diesbezüglich abstimmen 

Verteilung der Zuständigkeiten 

7.2.8. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Ausbildungsvermittlung zuständig? (Trifft zu) 

𝑛 =  70  

 

Die Ausbildungsvermittlung ist an die örtliche 
Agentur für Arbeit übertragen worden 

Das arbeitgeberorientierte Personal im AG-S 

Das bewerberorientierte Personal im AG-S 

Das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb des 
AG-S 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Arbeits-
vermittler/innen außerhalb des AG-S 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Fallmana-
ger/innen außerhalb des AG-S 

 

7.2.9. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen zuständig? 

𝑛 = 70 
 

● Fallabhängige Vorgehensweise: Wenn ein Arbeitgeber einen Antrag stellt, dann ist 
der AG-S zuständig und wenn aus Sicht der Integrationsfachkraft ein EGZ sinnvoll er-
scheint, ist die Integrationsfachkraft hierfür zuständig 

● Es bestehen feste Zuständigkeiten  

● Andere fallabhängige Vorgehensweise 
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Nur Jobcenter, in denen feste Zuständigkeiten im Hinblick auf die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen bestehen: 

7.2.10. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen zuständig? (Trifft zu) 

𝑛 =  50  

 

Das arbeitgeberorientierte Personal im AG-S 

Das bewerberorientierte Personal im AG-S 

Das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb des 
AG-S 

Die Arbeitsvermittler/innen außerhalb des AG-S 

Die Fallmanager/innen außerhalb des AG-S 

 

7.2.11. Zuständigkeiten für folgende Förderentscheidungen (Trifft zu) 

𝑛 =  70  EQ BaE FbW AEZ Praktika 

Das arbeitgeberorientierte 
Personal im AG-S 

     

Das bewerberorientierte Per-
sonal im AG-S 

Das arbeitgeberorientierte 
Personal außerhalb des AG-S 

Die Arbeitsvermittler/innen 
außerhalb des AG-S 

Die Fallmanager/innen außer-
halb des AG-S 

Abkürzungen: „EQ“: Einstiegsqualifizierung; „BaE“: Außerbetriebliche Berufsausbildung; „FbW“: berufliche Weiterbildung; „AEZ“: Arbeitsentgeltzu-
schuss. 

Personalausstattung 

7.2.12. Ist im AG-S neben arbeitgeberorientiertem Personal auch bewerberorientiertes Personal tätig? (Trifft zu) 
𝑛 =  70 

 

Betriebsakquisiteure (ESF-Bundesprogramm) 

Marktnahe-Vermittler 

 

7.2.13. Wie viele Mitarbeiter/innen sind insgesamt im gemeinsamen AG-S tätig? 
arbeitgeberorientiert – VZÄ 
𝑛 =  56 
�̅� = 18,1 
�̃� = 12,5 
𝜎 = 18,3 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 96,9  
arbeitgeberorientiert – Anzahl der Personen 
𝑛 =  60 
�̅� = 20,6 
�̃� = 14 
𝜎 = 21 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 106   

bewerberorientiert 

VZÄ Anzahl der Personen 
𝑛 =  14 
�̅� = 0,6 
�̃� = 0 
𝜎 = 1,4 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 5 

𝑛 =  16 
�̅� = 1 
�̃� = 0 
𝜎 = 2 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 6 

Anmerkung: Da n bei „bewerberorientiert – VZÄ“ und „bewerberorientiert – Anzahl der Personen“ < 15, ist eine Darstellung als Boxplot nicht sinn-
voll. 

 
 
 
 
 
 

58%

6%

56%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

40%

61%

27%

6%

89%

41%

7%

1%

96%

51%

50%

1%

4%

47%

26%

14%

3%

6%

91%

50%

7%

3%

0% 10%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110



 

34 
 

7.2.14. Wie viele Mitarbeiter/innen sind aus Ihrem Jobcenter dem gemeinsamen AG-S zugeordnet? 
arbeitgeberorientiert – VZÄ 
𝑛 =  63 
�̅� = 6,3 
�̃� = 3 
𝜎 = 6,9 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 36  
arbeitgeberorientiert – Anzahl der Personen 
𝑛 =  65 
�̅� = 6,8 
�̃� = 4 
𝜎 = 7,2 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 38   

bewerberorientiert 

VZÄ Anzahl der Personen 
𝑛 =  13  
�̅� = 0,2 
�̃� = 0 
𝜎 = 0,4 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 1 

𝑛 =  14 
�̅� = 0,64 
�̃� = 0 
𝜎 = 1,6 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 6 

Anmerkung: Da n bei „bewerberorientiert – VZÄ“ und „bewerberorientiert – Anzahl der Personen“ < 15, ist eine Darstellung als Boxplot nicht sinn-
voll. 

 

7.2.15. Arbeitet in Ihrem Jobcenter noch weiteres arbeitgeberorientiertes Personal, welches jedoch nicht im gemeinsa-
men AG-S tätig ist? 

𝑛 =  70 
 

● Ja ● Nein 
 

7.2.16. Wie viele arbeitgeberorientierte Mitarbeiter/innen arbeiten in Ihrem Jobcenter außerhalb des AG-S? 
VZÄ 

𝑛 = 17 
�̅� = 10,8 
�̃� = 2 
𝜎 = 17,9 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 60  
Anzahl der Personen 

𝑛 =  20 
�̅� = 14,5 
�̃� = 3 
𝜎 = 23,4 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 69   

Anmerkung: Ausschluss von jeweils zwei unplausiblen Werten bei „VZÄ“ (x=0) und „Anzahl der Personen“ (x=0). 

Teamstruktur 

7.2.17. Setzen sich die Teams, in denen das arbeitgeberorientierte Personal im AG-S überwiegend arbeitet, aus weiteren 
Fachkräften zusammen (Misch-Teams)? (Trifft zu) 

𝑛 =  70  

 

Leistungssachbearbeiter/innen 

Arbeitsvermittler/innen 

Fallmanager/innen 

 

7.2.18. Wie groß sind die Teams im AG-S durchschnittlich? 
Anzahl der Personen 

𝑛 =  64 
�̅� = 13,1 
�̃� = 14 
𝜎 = 5,1 
𝑚𝑖𝑛 = 2 
𝑚𝑎𝑥 = 26  
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7.2.19. Setzen sich die Teams, in denen das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb des AG-S überwiegend arbeitet, 
aus weiteren Fachkräften zusammen (Misch-Teams)? (Trifft zu) 

𝑛 =  22  

 

Leistungssachbearbeiter/innen 

Arbeitsvermittler/innen 

Fallmanager/innen 

 

7.2.20. Wie groß sind die Teams, in denen das arbeitgeberorientierte Personal Ihres Jobcenters außerhalb des AG-S ar-
beitet, durchschnittlich? 
Anzahl der Personen 

𝑛 =  17 
�̅� = 12,3 
�̃� = 14 
𝜎 = 5,5 
𝑚𝑖𝑛 = 2 
𝑚𝑎𝑥 = 20  

Anmerkung: Ausschluss von einem unplausiblen Wert (x=0). 

Organigramm 

7.2.21. Verfügt der AG-S über ein eigenes verschriftlichtes Organigramm? 

𝑛 =  70 
 

● Ja, es gibt ein eigenes Organigramm für den AG-S ● Nein, es gibt kein eigenes Organigramm für den AG-S ● keine Angabe 

7.3. Spezifika der Arbeitgeberbetreuung von Jobcentern ohne AG-S 

7.0.3.1. Welche Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung (arbeitgeberorientierte Vermittlung und Beratung) übernimmt Ihr Job-
center? (Trifft zu) 

𝑛 =  11  

 

Unterstützung bei der Erstellung von Stellenprofi-
len 

Durchführung der Personalsuche 

Unterstützung bei der Bewerberauswahl1 

Unterstützung bei der Stellenbesetzung2 

Arbeitsmarktberatung 

Qualifizierungsberatung 

Bearbeitung von Förderleistungen: 

Eingliederungszuschuss 

Einstiegsqualifizierung 

Außerbetriebliche Berufsausbildung 

Förderung der beruflichen Weiterbildung 

Arbeitsentgeltzuschuss 

Praktika 

Vollständiger Itemtext:  

1: Unterstützung bei der Bewerberauswahl (z.B. Entgegennahme der Bewerbungsunterlagen oder Testung potenzieller Arbeitskräfte und Auszubil-
dener hinsichtlich ihrer Eignung für die angestrebte Tätigkeit bzw. Ausbildung) 

2: Unterstützung bei der Stellenbesetzung (z.B. Beratung hinsichtlich Kinderbetreuung oder finanzieller Förderungen zum Ausgleich fachlicher/be-
ruflicher Defizite oder bei behinderungsbedingten Einschränkungen)  
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Spezialisierung 

7.0.3.2. Inwieweit werden die Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung (arbeitgeberorientierte Vermittlung und Beratung) in 
Ihrem Jobcenter durch hierauf spezialisiertes Personal wahrgenommen? 

𝑛 =  11 
 

● Die Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung werden durch Personal wahrgenommen, das sich 
ausschließlich mit diesen Aufgaben beschäftigt 

● Die Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung werden einerseits durch Personal wahrgenommen, 
das sich ausschließlich mit diesen Aufgaben beschäftigt und andererseits durch Personal, 
das sich sowohl mit arbeitgeberorientierten Aufgaben als auch bewerberorientierten Aufga-
ben beschäftigt 

● Die Aufgaben der Arbeitgeberbetreuung 
werden ausschließlich durch Personal wahr-
genommen, das sich sowohl mit arbeitgeber-
orientierten Aufgaben als auch bewerberori-
entierten Aufgaben beschäftigt 

 

7.0.3.3. Verfügt Ihr Jobcenter über eine separate Organisationseinheit für die Arbeitgeberbetreuung (organisatorisch ab-
grenzbarer Bereich, z.B. Abteilung, (Fach-)Bereich, Team o.ä.)? 

𝑛 =  11 
 

● Ja, die Arbeitgeberbetreuung stellt einen eigenständigen Organi-
sationsbereich innerhalb des Jobcenters dar 

● Nein, es erfolgt keine organisatorische Trennung zwischen dem arbeit-
geber- und bewerberorientierten Geschäft 

7.3.1. Jobcenter mit eigenständiger Organisationseinheit für die Arbeitgeberbetreuung 

Kontakt zu Arbeitgebern 

7.3.1.1. Wer steht in Ihrem Jobcenter i.d.R. in Kontakt zu Arbeitgebern? (Trifft zu) 

𝑛 =  8  

 

Das arbeitgeberorientierte Personal der organisato-
risch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbe-

treuung 

Das bewerberorientierte Personal der organisato-
risch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbe-

treuung 

Das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb der 
organisatorisch eigenständigen Einheit für die Ar-

beitgeberbetreuung 

Die Arbeitsvermittler/innen außerhalb der organi-
satorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitge-

berbetreuung 
Die Fallmanager/innen außerhalb der organisato-

risch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbe-
treuung 

 

Nur Jobcenter, in denen auch Personal außerhalb der eigenständigen Organisationseinheit in Kontakt zu Arbeitgebern steht: 

7.3.1.2. Inwiefern muss das Personal außerhalb der organisatorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung 
das Personal innerhalb der organisatorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung informieren, wenn Kon-
takt zu Arbeitgebern aufgenommen wird? 
Das Personal außerhalb der organisatorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung (Arbeitsvermittler/innen, Fallmanager/innen, etc.) 
muss das Personal der organisatorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung ... 

𝑛 =  3 
 

● nicht über die Kontaktaufnahme infor-
mieren 

● lediglich über die Kontaktaufnahme in-
formieren 

● bzgl. der Kontaktaufnahme nicht nur informieren, 
sondern sich mit diesem diesbezüglich abstimmen 
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Verteilung der Zuständigkeiten 

7.3.1.3. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Ausbildungsvermittlung zuständig? (Trifft zu) 

𝑛 =  8  

 

Die Ausbildungsvermittlung ist an die örtliche 
Agentur für Arbeit übertragen worden 

Das arbeitgeberorientierte Personal in der organi-
satorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitge-

berbetreuung 
Das bewerberorientierte Personal in der organisa-
torisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeber-

betreuung 
Das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb der 

organisatorisch eigenständigen Einheit für die Ar-
beitgeberbetreuung 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Arbeits-
vermittler/innen außerhalb der organisatorisch ei-
genständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Fallmana-
ger/innen außerhalb der organisatorisch eigenstän-

digen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung 

 

7.3.1.4. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen zuständig? 

𝑛 = 8 
 

● Fallabhängige Vorgehensweise: Wenn ein Arbeitgeber eine Anfrage stellt, dann ist die orga-
nisatorisch eigenständige Einheit für die Arbeitgeberbetreuung zuständig bzw. wenn eine 
solche nicht vorhanden ist, das arbeitgeberorientierte Personal und wenn aus Sicht einer In-
tegrationsfachkraft ein EGZ sinnvoll erscheint, ist die Integrationsfachkraft hierfür zuständig 

● Es bestehen feste Zuständigkeiten  

● Andere fallabhängige Vorgehensweise 

 

Nur Jobcenter, in denen festen Zuständigkeiten im Hinblick auf die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen bestehen: 

7.3.1.5. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen zuständig? (Trifft zu) 

𝑛 =  6  

 

Das arbeitgeberorientierte Personal in der organi-
satorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitge-

berbetreuung 

Das bewerberorientierte Personal in der organisa-
torisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeber-

betreuung 

Das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb der 
organisatorisch eigenständigen Einheit für die Ar-

beitgeberbetreuung 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Arbeits-
vermittler/innen außerhalb der organisatorisch ei-
genständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Fallmana-
ger/innen außerhalb der organisatorisch eigenstän-

digen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung 

Anmerkung: Die beiden letzten Auswahlkategorien wurden im Fragebogen falsch bezeichnet. Korrekterweise müsste jeweils der Satzteil „speziell 
für U25-Kunden zuständigen“ gestrichen werden. 

 

7.3.1.6. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für folgende Förderentscheidungen zuständig? (Trifft zu) 

𝑛 =  8  EQ BaE FbW AEZ Praktika 

Das arbeitgeberorientierte 
Personal in der e. OE 

     

Das bewerberorientierte Per-
sonal in der e. OE 

Das arbeitgeberorientierte 
Personal außerhalb der e. OE 

Die Arbeitsvermittler/innen 
außerhalb der e. OE 

Die Fallmanager/innen außer-
halb der e. OE 

Abkürzungen: „e. OE“: eigenständige Organisationseinheit; „EQ“: Einstiegsqualifizierung; „BaE“: Außerbetriebliche Berufsausbildung; „FbW“: berufli-
che Weiterbildung; „AEZ“: Arbeitsentgeltzuschuss. 
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Personalausstattung 

7.3.1.7. Wie viele Mitarbeiter/innen sind in der organisatorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung tätig? 
arbeitgeberorientiert bewerberorientiert 

VZÄ Anzahl der Personen VZÄ Anzahl der Personen 
𝑛 =  6 
�̅� = 9,8 
�̃� = 10,3 
𝜎 = 5,8 
𝑚𝑖𝑛 = 1 
𝑚𝑎𝑥 = 17 

𝑛 =  6 
�̅� = 10,8 
�̃� = 11 
𝜎 = 6,3 
𝑚𝑖𝑛 = 2 
𝑚𝑎𝑥 = 18 

𝑛 =  3 
�̅� = 11 
�̃� = 12 
𝜎 = 4,6 
𝑚𝑖𝑛 = 6 
𝑚𝑎𝑥 = 15 

𝑛 =  3 
�̅� = 12,3 
�̃� = 15 
𝜎 = 4,6 
𝑚𝑖𝑛 = 7 
𝑚𝑎𝑥 = 15 

Anmerkung: Ausschluss von unplausiblen Werten bei „bewerberorientiert – VZÄ“ (x=61,5) und „bewerberorientiert – Anzahl der Personen“ (x=65). 
 

7.3.1.8. Arbeitet in Ihrem Jobcenter noch weiteres arbeitgeberorientiertes Personal, welches jedoch nicht in der organisa-
torisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung tätig ist? 

𝑛 =  8 
 

● Ja ● Nein 
 

7.3.1.9. Wie viele arbeitgeberorientierte Mitarbeiter/innen arbeiten in Ihrem Jobcenter außerhalb der organisatorisch ei-
genständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung? 

VZÄ Anzahl der Personen 
𝑛 =  1 
�̅� = 11 
�̃� = 11 
𝜎 = 0 
𝑚𝑖𝑛 = 11 
𝑚𝑎𝑥 = 11 

𝑛 =  1 
�̅� = 12 
�̃� = 12 
𝜎 = 0 
𝑚𝑖𝑛 = 12 
𝑚𝑎𝑥 = 12 

Teamstruktur 

7.3.1.10. Setzen sich die Teams, in denen das arbeitgeberorientierte Personal in der organisatorisch eigenständigen Ein-
heit für die Arbeitgeberbetreuung überwiegend arbeitet, aus weiteren Fachkräften zusammen (Misch-Teams)? (Trifft zu) 

𝑛 =  8  

 

Leistungssachbearbeiter/innen 

Arbeitsvermittler/innen 

Fallmanager/innen 

 

7.3.1.11. Wie groß sind die Teams in der organisatorisch eigenständigen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung durch-
schnittlich? (Anzahl der Personen) 

𝑛 =  8 
�̅� = 14,4 
�̃� = 15 
𝜎 = 3,3 
𝑚𝑖𝑛 = 7 
𝑚𝑎𝑥 = 17 

 

7.3.1.12. Setzen sich die Teams, in denen das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb der organisatorisch eigenständi-
gen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung überwiegend arbeitet, aus weiteren Fachkräften zusammen (Misch-Teams)? 
(Trifft zu) 

𝑛 =  1  

 

Leistungssachbearbeiter/innen 

Arbeitsvermittler/innen 

Fallmanager/innen 

 

7.3.1.13. Wie groß sind die Teams, in denen das arbeitgeberorientierte Personal außerhalb der organisatorisch eigenstän-
digen Einheit für die Arbeitgeberbetreuung arbeitet, durchschnittlich? (Anzahl der Personen) 

𝑛 =  1 
�̅� = 12 
�̃� = 12 
𝜎 = 0 
𝑚𝑖𝑛 = 12 
𝑚𝑎𝑥 = 12 
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Organigramm 

7.3.1.14. Verfügt die organisatorisch eigenständige Einheit für die Arbeitgeberbetreuung über ein eigenes verschriftlichtes 
Organigramm? 

𝑛 =  8 
 

● Ja, es gibt ein eigenes Organigramm für die organisatorisch ei-
genständige Einheit für die Arbeitgeberbetreuung 

● Nein, es gibt kein eigenes Organigramm für die organisatorisch eigen-
ständige Einheit für die Arbeitgeberbetreuung 

7.3.2. Jobcenter ohne eigenständige Organisationseinheit für die Arbeitgeberbetreuung 

Kontakt zu Arbeitgebern 

7.3.2.1. Wer steht in Ihrem Jobcenter i.d.R. in Kontakt zu Arbeitgebern? 

𝑛 =  3 
 

● Ausschließlich das arbeitgeberorientierte Per-
sonal 

● Sowohl das arbeitgeber- als auch das bewerberorientierte Per-
sonal 

● keine Angabe 

 

Nur Jobcenter, in denen auch das bewerberorientierte Personal in Kontakt zu Arbeitgebern steht: 

7.3.2.2. Inwiefern muss das bewerberorientierte Personal das arbeitgeberorientierte Personal über eine Kontaktaufnahme 
zu Arbeitgebern i.d.R. informieren? 
Das bewerberorientierte Personal muss das arbeitgeberorientierte Personal ... 

𝑛 =  2 
 

● nicht über die Kontaktaufnahme infor-
mieren 

● lediglich über die Kontaktaufnahme in-
formieren 

● bzgl. der Kontaktaufnahme nicht nur informieren, 
sondern sich mit diesem diesbezüglich abstimmen 

Verteilung der Zuständigkeiten 

7.3.2.3. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Ausbildungsvermittlung zuständig? (Trifft zu) 

𝑛 =  3  

 

Die Ausbildungsvermittlung ist an die örtliche 
Agentur für Arbeit übertragen worden 

Das arbeitgeberorientierte Personal 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Arbeits-
vermittler/innen 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Fallmana-
ger/innen 

 

7.3.2.4. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen zuständig? 

𝑛 = 3 
 

● Fallabhängige Vorgehensweise: Wenn ein Arbeitgeber eine Anfrage stellt, dann ist die organi-
satorisch eigenständige Einheit für die Arbeitgeberbetreuung zuständig bzw. wenn eine solche 
nicht vorhanden ist, das arbeitgeberorientierte Personal und wenn aus Sicht einer Integrations-
fachkraft ein EGZ sinnvoll erscheint, ist die Integrationsfachkraft hierfür zuständig 

● Es bestehen feste Zuständigkeiten  

● Andere fallabhängige Vorgehensweise 

 

Nur Jobcenter, in denen festen Zuständigkeiten im Hinblick auf die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen bestehen: 

7.3.2.5. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für die Bearbeitung von Eingliederungszuschüssen zuständig? (Trifft zu) 

𝑛 =  1  

 

Das arbeitgeberorientierte Personal 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Arbeits-
vermittler/innen 

Die speziell für U25-Kunden zuständigen Fallmana-
ger/innen 

Anmerkung: Die beiden letzten Auswahlkategorien wurden im Fragebogen falsch bezeichnet. Korrekterweise müsste jeweils der Satzteil „speziell 
für U25-Kunden zuständigen“ gestrichen werden. 
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7.3.2.6. Wer ist in Ihrem Jobcenter i.d.R. für folgende Förderentscheidungen zuständig? (Trifft zu) 

𝑛 =  3  EQ BaE FbW AEZ Praktika 

Das arbeitgeberorientierte 
Personal 

     

Die Arbeitsvermittler/innen 

Die Fallmanager/innen 

Abkürzungen: „EQ“: Einstiegsqualifizierung; „BaE“: Außerbetriebliche Berufsausbildung; „FbW“: berufliche Weiterbildung; „AEZ“: Arbeitsentgeltzu-
schuss. 

Personalausstattung 

7.3.2.7. Wie viele Mitarbeiter/innen Ihres Jobcenters sind insgesamt für die Arbeitgeberbetreuung (arbeitgeberorientierte 
Vermittlung und Beratung) zuständig? 

VZÄ Anzahl der Personen 
𝑛 =  3 
�̅� = 5,3 
�̃� = 4 
𝜎 = 3,2 
𝑚𝑖𝑛 = 3 
𝑚𝑎𝑥 = 9 

𝑛 =  3 
�̅� = 6,7 
�̃� = 6 
𝜎 = 3,1 
𝑚𝑖𝑛 = 4 
𝑚𝑎𝑥 = 10 

Teamstruktur 

7.3.2.8. Setzen sich die Teams, in denen das arbeitgeberorientierte Personal überwiegend arbeitet, aus weiteren Fachkräf-
ten zusammen (Misch-Teams)? (Trifft zu) 

𝑛 =  3  

 

Leistungssachbearbeiter/innen 

Arbeitsvermittler/innen 

Fallmanager/innen 

 

7.3.2.9. Wie groß sind die Teams, in denen das arbeitgeberorientierte Personal arbeitet, durchschnittlich? 
Anzahl der Personen 
𝑛 =  3 
�̅� = 10,7 
�̃� = 10 
𝜎 = 1,2 
𝑚𝑖𝑛 = 10 
𝑚𝑎𝑥 = 12 

7.4. Charakteristika der Arbeitgeberbetreuung in Jobcentern mit und ohne AG-S 

Handlungskonzepte 

7.4.1. Über welche Handlungskonzepte verfügt die Arbeitgeberbetreuung (arbeitgeberorientierte Vermittlung und Bera-
tung) in Ihrem Jobcenter und woher stammen diese? 

𝑛 =  81  

 

Konzept zur Stellenakquise 

Konzept zur Beratung bei der Erstellung von Stel-
lenprofilen 

Konzept zur Personalsuche 

Konzept zur Beratung bei der Bewerberauswahl 

Konzept zur Beratung bei der Stellenbesetzung 

Konzept zur Ausbildungsvermittlung 

Konzept zur Arbeitsmarktberatung 

Konzept zur Qualifizierungsberatung 

● Hauptsächlich oder ganz von der BA übernommen ● Überwiegend eigenes, durch das Jobcenter erstelltes Konzept ● keine Angabe 

67%

33%

100%

33%

67%

33%

100%

33%

100%

33%

100%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

57%

64%

56%

52%

63%

59%

62%

63%

5%

2%

7%

7%

6%

9%

7%

4%

38%

33%

37%

41%

31%

32%

31%

33%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

41 
 

Stellenakquise & Betriebsbesuche 

7.4.2. Wird in Ihrem Jobcenter i.d.R. eine Akquise offener Stellen betrieben? 

𝑛 =  81 
 

● Ja, in erheblichem Umfang 

● Ja, nur in Ergänzung zu bestehenden Angeboten 

● Ja, nur in sehr geringem Umfang 

● Nein 

● keine Angabe 

 

Nur Jobcenter, in denen eine Akquise offener Stellen betrieben wird: 

7.4.3. Werden Schwerpunkte bei der Akquise offener Stellen gesetzt? (Trifft zu) 

Hinsichtlich … 

𝑛 =  49 

 

bestimmter Qualifizierungsniveaus 

bestimmter Wirtschaftsklassen/Branchen 

 

7.4.4. Werden in Ihrem Jobcenter i.d.R. Betriebsbesuche durchgeführt? 

𝑛 =  81 
 

● grundsätzlich ja ● grundsätzlich nein ● keine Angabe 

Personalentwicklungskonzepte & Arbeitsplatzbeschreibungen 

7.4.5. Gibt es in Ihrem Jobcenter ein eigenständiges Personalentwicklungskonzept für das arbeitgeberorientierte Perso-
nal? 

𝑛 =  81 
 

● Ja, es gibt ein eigenständiges Personal-
entwicklungskonzept für dieses Personal 

● Nein, es gibt zwar kein eigenständiges Personalentwick-
lungskonzept für dieses Personal, jedoch gibt es ein Jobcen-
ter-weites Personalentwicklungskonzept 

● Nein, es gibt kein Perso-
nalentwicklungskonzept 

 

7.4.6. Gibt es in Ihrem Jobcenter eigenständige Arbeitsplatzbeschreibungen für das arbeitgeberorientierte Personal? 

𝑛 =  81 
 

● Ja, es gibt eigenständige Arbeitsplatz-
beschreibungen für alle diese Mitarbei-
ter/innen 

● Ja, es gibt eigenständige Arbeitsplatzbe-
schreibungen für einen Teil dieser Mitar-
beiter/innen 

● Nein, es gibt keine eigenständi-
gen Arbeitsplatzbeschreibungen 
für diese Mitarbeiter/innen 

● keine 
Angabe 

Arbeitgeberzuordnung 

7.4.7. Für wie viele Arbeitgeber ist ein/e arbeitgeberorientierte/r Mitarbeiter/in i.d.R. zuständig? 
𝑛 =  63 
�̅� = 239,0 
�̃� = 150,0 
𝜎 = 271,2 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 1685  

Anmerkung: In drei Fällen x=0. 
 

7.4.8. Nach welchem Kriterium werden die Arbeitgeber den zuständigen Mitarbeiter/innen zugeordnet? 
𝑛 =  81 

 

Wirtschaftsklasse/Branche 

Region 

Wirtschaftsklasse/Branche und Region 

● Ausschließlich ● Größtenteils 

11% 28% 21% 38% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

53%

35%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

75% 23% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2% 72% 26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

42% 10% 47% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

32%

10%

33%

4%

9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



 

42 
 

Fachlicher Hintergrund des Personals 

7.4.9. Welchen fachlichen Hintergrund hat das arbeitgeberorientierte Personal Ihres Jobcenters? 
Ausbildung Fachangestellte/r für Arbeitsmarktdienstleistungen 

𝑛 =  72 
�̅� = 9,3 
�̃� = 0 
𝜎 = 16,6 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 70  
Studium an der Hochschule der BA 

𝑛 =  72 
�̅� = 16,1 
�̃� = 2 
𝜎 = 24,6 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Ausbildung Verwaltungsfachangestellte/r 

𝑛 =  72 
�̅� = 9,5 
�̃� = 0 
𝜎 = 24,1 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Studium Verwaltungswirt/in 

𝑛 =  72 
�̅� = 2,1 
�̃� = 0 
𝜎 = 6,1 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 33  
Kaufmännische Ausbildung 

𝑛 =  72 
�̅� = 12,3 
�̃� = 0 
𝜎 = 21,1 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Pädagogische Ausbildung 

𝑛 =  72 
�̅� = 2,4 
�̃� = 0 
𝜎 = 12,4 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Studium Soziale Arbeit 

𝑛 =  72 
�̅� = 4,5 
�̃� = 0 
𝜎 = 14,4 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Weiteres (sozial-)pädagogisches Studium 

𝑛 =  72 
�̅� = 2,9 
�̃� = 0 
𝜎 = 8,9 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 50  
Sonstiges Studium der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 

𝑛 =  72 
�̅� = 16,2 
�̃� = 0 
𝜎 = 26,4 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
Sonstiger fachlicher Hintergrund 

𝑛 =  72 
�̅� = 24,8 
�̃� = 0 
𝜎 = 34,0 
𝑚𝑖𝑛 = 0 
𝑚𝑎𝑥 = 100  
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Schulungen 

7.4.10. Muss oder soll das arbeitgeberorientierte Personal Ihres Jobcenters Weiterbildungen, Fortbildungen oder Schu-
lungen zur Arbeitgeberbetreuung besuchen? 

𝑛 =  81 
 

● Ja ● Nein ● keine Angabe 

 

Nur Jobcenter, in denen das Personal Schulungen besuchen muss oder soll: 

7.4.11. Um welche Weiterbildungen, Fortbildungen oder Schulungen handelt es sich? 

𝑛 =  72  

 

Studiengang „Beschäftigungsorientierte Beratung 
und Fallmanagement“ der Hochschule der BA 

Studiengang „Arbeitsmarktmanagement“ der 
Hochschule der BA 

Studiengang „Beratung für Bildung, Beruf und Be-
schäftigung“ der Hochschule der BA 

Fit für Arbeitgeberkunden – Basiswissen AG-S 

Vertriebsorientierung Teil A-C und Zusatzmodule 
z.B. Kundentelefonie im AG-S 

Vertriebsorientierung für Führungskräfte AG-S 

Module der Arbeitsmarktberatung und Qualifizie-
rungsberatung 

Module IT-Verfahren STEP, VerBIS, COSACH 

Sonstige Qualifizierungen z.B. Richtig Dokumentie-
ren, Wirkungsvolle Kommunikation, etc. 

● Vorgabe (Abweichung hiervon nicht möglich) ● Empfehlung (Abweichung hiervon bei Bedarf möglich) 

7.5. Aufbau- und Ablauforganisation insgesamt 

7.5.1. Jobcenter mit AG-S 

7.5.1.1. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen im Hinblick auf die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen 
und Prozesse) des AG-S zu? 
𝑛 =  70 

 

Die Aufgaben der arbeitgeberorientierten Vermittlung und Beratung sind 
derart auf die verantwortlichen Mitarbeiter/innen verteilt, dass sich die 
Mitarbeiter/innen auf die Durchführung bestimmter Aufgaben speziali-

siert haben. D.h., dass nicht alle Mitarbeiter/innen alle Aufgaben der ar-
beitgeberorientierten Vermittlung und Beratung gleichermaßen wahr-

nehmen. 
Die Prozesse sind vollkommen standardisiert, d.h. es gibt detaillierte An-
weisungen/Vorschriften (schriftlich/mündlich) zu den verschiedenen Pro-

zessabläufen. 

Die Prozesse sind hinsichtlich der Dokumentationsregeln vollkommen 
formalisiert, d.h. die für die arbeitgeberorientierte Vermittlung und Bera-

tung verantwortlichen Mitarbeiter/innen sind dazu angehalten, die ein-
zelnen Prozessschritte zu dokumentieren (papiergebunden/digital). 

Die Prozesse sind hinsichtlich der Verfahrensregeln vollkommen forma-
lisiert, d.h. die Regeln/Vorschriften/Empfehlungen für die einzelnen Pro-

zessschritte sind niedergeschrieben (papiergebunden/digital). 

Die für die arbeitgeberorientierte Vermittlung und Beratung verantwortli-
chen Mitarbeiter/innen verfügen über ein hohes Maß an Entscheidungs-

kompetenz, d.h. fachliche Entscheidungen werden i.d.R. durch die die 
verantwortlichen Mitarbeiter/innen selbst und nicht durch Führungs-

kräfte getroffen. 

● Stimme voll und ganz zu ● Stimme eher zu ● Stimme eher nicht zu ● Stimme überhaupt nicht zu ● keine Angabe 
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7.5.1.2. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
𝑛 =  70 

 

Das für die Arbeitgeberbetreuung zuständige Personal meines Jobcen-
ters verfügt über das nötige Maß an Wissen, das für eine fachlich fun-

dierte Arbeitgeberbetreuung notwendig ist. 

Innerhalb meines Jobcenters wird die fachliche Diskussion um die Aus-
gestaltung der Arbeitgeberbetreuung aufmerksam verfolgt. 

Mein Jobcenter beteiligt sich an der fachlichen Diskussion / Weiterent-
wicklung der Arbeitgeberbetreuung (z.B. durch Austausch mit anderen 

Jobcentern und/oder Stellen innerhalb der BA bzw. anderen Organisatio-
nen, Erarbeitung bzw. Beteiligung an der Erarbeitung von Konzepten, Ini-

tiierung von oder Teilnahme an Projekten oder Tagungen/Workshops, 
etc.). 

● Stimme voll und ganz zu ● Stimme eher zu ● Stimme eher nicht zu ● Stimme überhaupt nicht zu ● keine Angabe 

7.5.2. Jobcenter ohne AG-S 

7.5.2.1. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen im Hinblick auf die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen 
und Prozesse) der Arbeitgeberbetreuung in Ihrem Jobcenter zu? 
𝑛 =  11 

 

Die Aufgaben der arbeitgeberorientierten Vermittlung und Beratung sind 
derart auf die verantwortlichen Mitarbeiter/innen verteilt, dass sich die 
Mitarbeiter/innen auf die Durchführung bestimmter Aufgaben speziali-

siert haben. D.h., dass nicht alle Mitarbeiter/innen alle Aufgaben der ar-
beitgeberorientierten Vermittlung und Beratung gleichermaßen wahr-

nehmen. 
Die Prozesse sind vollkommen standardisiert, d.h. es gibt detaillierte An-
weisungen/Vorschriften (schriftlich/mündlich) zu den verschiedenen Pro-

zessabläufen. 

Die Prozesse sind hinsichtlich der Dokumentationsregeln vollkommen 
formalisiert, d.h. die für die arbeitgeberorientierte Vermittlung und Bera-

tung verantwortlichen Mitarbeiter/innen sind dazu angehalten, die ein-
zelnen Prozessschritte zu dokumentieren (papiergebunden/digital). 

Die Prozesse sind hinsichtlich der Verfahrensregeln vollkommen forma-
lisiert, d.h. die Regeln/Vorschriften/Empfehlungen für die einzelnen Pro-

zessschritte sind niedergeschrieben (papiergebunden/digital). 

Die für die arbeitgeberorientierte Vermittlung und Beratung verantwortli-
chen Mitarbeiter/innen verfügen über ein hohes Maß an Entscheidungs-

kompetenz, d.h. fachliche Entscheidungen werden i.d.R. durch die die 
verantwortlichen Mitarbeiter/innen selbst und nicht durch Führungs-

kräfte getroffen. 

● Stimme voll und ganz zu ● Stimme eher zu ● Stimme eher nicht zu ● Stimme überhaupt nicht zu ● keine Angabe 

 
7.5.2.2. Inwieweit stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
𝑛 =  11 

 

Das für die Arbeitgeberbetreuung zuständige Personal meines Jobcen-
ters verfügt über das nötige Maß an Wissen, das für eine fachlich fun-

dierte Arbeitgeberbetreuung notwendig ist. 

Innerhalb meines Jobcenters wird die fachliche Diskussion um die Aus-
gestaltung der Arbeitgeberbetreuung aufmerksam verfolgt. 

Mein Jobcenter beteiligt sich an der fachlichen Diskussion / Weiterent-
wicklung der Arbeitgeberbetreuung (z.B. durch Austausch mit anderen 

Jobcentern und/oder Stellen innerhalb der BA bzw. anderen Organisatio-
nen, Erarbeitung bzw. Beteiligung an der Erarbeitung von Konzepten, Ini-

tiierung von oder Teilnahme an Projekten oder Tagungen/Workshops, 
etc.). 

● Stimme voll und ganz zu ● Stimme eher zu ● Stimme eher nicht zu ● Stimme überhaupt nicht zu ● keine Angabe 
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7.6. Einschätzungen zur Governance-Struktur 

7.6.1. Jobcenter mit AG-S 

7.6.1.1. Inwieweit nehmen die genannten Akteure i.d.R. Einfluss auf die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und 
Prozesse) des AG-S bzw. inwieweit versuchen diese Akteure Einfluss zu nehmen? 
𝑛 =  70 

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Bundesagentur für Arbeit - Zentrale 

Regionaldirektion der BA 

Örtliche Agentur für Arbeit 

Bundesrechnungshof 

Zuständiges Landesministerium 

Kommunaler Träger 

Örtlicher Beirat 

● Kein Einfluss ● Geringer Einfluss ● Mittlerer Einfluss ● Hoher Einfluss ● Sehr hoher Einfluss ● keine Angabe 
 

7.6.1.2. Inwieweit orientiert sich die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) des AG-S an anderen AG-
S? 
𝑛 =  70 

 

Benachbarte gE 

Benachbarte zkT 

gE im selben Cluster (Vergleichstyp) 

zkT im selben Cluster (Vergleichstyp) 

gE im selben Bundesland 

zkT im selben Bundesland 

Andere gE im Allgemeinen 

Andere zkT im Allgemeinen 

● Überhaupt nicht ● Zu einem geringen Teil ● Größtenteils ● Vollständig ● keine Angabe 

 
7.6.1.3. Inwieweit werden i.d.R. Impulse für die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) des AG-S durch 
folgende Akteure eingebracht? 
𝑛 =  70 

 

Örtliche Agentur für Arbeit - durch Trägerver-
sammlung 

Kommunaler Träger - durch Trägerversammlung 

Geschäftsführer/in des Jobcenters 

Andere Führungskräfte (Bereichsleitung, Teamlei-
tung etc.) 

Arbeitgeberorientierte Mitarbeiter/innen 

● Nie ● Selten ● Gelegentlich ● Häufiger ● Sehr häufig ● keine Angabe 
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7.6.2. Jobcenter ohne AG-S 

7.6.2.1. Inwieweit nehmen die genannten Akteure i.d.R. Einfluss auf die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und 
Prozesse) der Arbeitgeberbetreuung in Ihrem Jobcenter bzw. inwieweit versuchen diese Akteure Einfluss zu nehmen? 
𝑛 =  11 

 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Bundesagentur für Arbeit - Zentrale 

Regionaldirektion der BA 

Örtliche Agentur für Arbeit 

Bundesrechnungshof 

Zuständiges Landesministerium 

Kommunaler Träger 

Örtlicher Beirat 

● Kein Einfluss ● Geringer Einfluss ● Mittlerer Einfluss ● Hoher Einfluss ● Sehr hoher Einfluss ● keine Angabe 
 

7.6.2.2. Inwieweit orientiert sich die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) der Arbeitgeberbetreuung 
in Ihrem Jobcenter an anderen Jobcentern? 
𝑛 =  11 

 

Benachbarte gE 

Benachbarte zkT 

gE im selben Cluster (Vergleichstyp) 

zkT im selben Cluster (Vergleichstyp) 

gE im selben Bundesland 

zkT im selben Bundesland 

Andere gE im Allgemeinen 

Andere zkT im Allgemeinen 

● Überhaupt nicht ● Zu einem geringen Teil ● Größtenteils ● Vollständig ● keine Angabe 
 

7.6.2.3. Inwieweit werden i.d.R. Impulse für die organisatorische Ausgestaltung (Strukturen und Prozesse) der Arbeitge-
berbetreuung in Ihrem Jobcenter von folgenden Akteuren eingebracht? 
𝑛 =  11 

 

Örtliche Agentur für Arbeit - durch Trägerver-
sammlung 

Kommunaler Träger - durch Trägerversammlung 

Geschäftsführer/in des Jobcenters 

Andere Führungskräfte (Bereichsleitung, Teamlei-
tung etc.) 

Arbeitgeberorientierte Mitarbeiter/innen 

● Nie ● Selten ● Gelegentlich ● Häufiger ● Sehr häufig ● keine Angabe 
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7.7. Befragtenmerkmale 

7.7.1. Welche Position haben Sie in Ihrem Jobcenter inne? 

𝑛 =  81 
 

● Geschäftsführer/in 

● stellv. Geschäftsführer/in 

● Bereichsleitung 

● stellv. Bereichsleitung 

● Teamleitung 

● Arbeitgeberorientierte Mitarbeiter/innen 

● Andere 
 

 
7.7.2. Bei welchem Träger sind Sie beschäftigt? 

𝑛 =  81 
 

● Bundesagentur für Arbeit ● Kommune ● keine Angabe 

 
7.7.3. Wie viele Jahre sind Sie ca. bei dem jetzigen Jobcenter beschäftigt? 

𝑛 =  81 
 

● unter 1 Jahr 

● 1 Jahr bis unter 2 Jahre 
● 2 Jahre bis unter 5 Jahre 

● 5 Jahre bis unter 10 Jahre 
● über 10 Jahre 

● keine Angabe 
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